Die OECD-Leltsatze
fur multinationale Unternehmen

Neufassung 2000

oEcD ((@

ORGANISATION FUR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG






Vorwort

Ich m6chte meiner Dankbarkeit fir die Bemihungen all jener Ausdruck geben, die
in den vergangenen zwei Jahren an der umfassenden Uberpriifung der OECD-Leitsétze
fur multinationale Unternehmen mitgewirkt haben: Es waren dies die Vertreter der
Regierungen im OECD-Ausschuss fir internationale Investitionen und multinationale
Unternehmen und dessen Arbeitsgruppe fir die Leitsatze, der Beratende Ausschuss der
Wirtschaft bei der OECD (BIAC) und der Gewerkschaftliche Beratungsausschuss bei der
OECD (TUAC), die in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbdnden daflir gesorgt
haben, dass die Standpunkte der Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft voll in die revidierte
Fassung einflieBen konnten, sowie die Nichtregierungsorganisationen (NRO), die sich an
dieser Uberprifung beteiligt haben, damit den Anliegen der an den Arbeiten der Organi-
sation besonders interessierten Burger besser Rechnung getragen wird. Alle Beteiligten
haben ihr Engagement bei der Aufgabe unter Beweis gestellt, eine Reihe zukunfts-
weisender Leitsatze auszuarbeiten, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten breite
Unterstltzung finden werden.

Das Thema der OECD-Ministerratstagung, auf der die revidierte Fassung der Leit-
satze verabschiedet wurde, lautete diesmal ,Die Globalisierung gestalten®. Der Prozess
der Einbindung der nationalen Volkswirtschaften in eine einzige globale Wirtschaft
beschleunigt und intensiviert sich unter dem Einfluss neuer Technologien und Mdglich-
keiten. Es handelt sich dabei nicht nur um neue Mdoglichkeiten der Gewinnerzielung,
sondern auch um neue Chancen zur Férderung der Entwicklung und zur Verbesserung
der sozialen Bedingungen in aller Welt. Die revidierten Leitsatze werden ein wichtiges
Instrument zur Gestaltung der Globalisierung sein. Sie setzen staatlich unterstitzte Maf-
stabe fur unternehmerisches Wohlverhalten, die zu gleichen Wettbewerbsbedingungen
fur die verschiedenen Akteure auf dem internationalen Markt beitragen sollen. Sie haben
ferner normative Kraft fur die Unternehmen selbst, die auf diese Weise demonstrieren
kénnen, dass sie einen wichtigen Beitrag zum positiven Wandel sowohl in der noch im
Entwicklungsstadium befindlichen wie auch der entwickelten Welt leisten.

Ich bin Uberzeugt, dass die revidierten Leitsatze fur multinationale Unternehmen
exemplarischen Wert fir jene Art multinationaler Instrumente haben, die bei der Schaf-
fung eines auf Regeln und Wertvorstellungen basierenden Rahmens fir die Globalisie-
rung immer haufiger eingesetzt werden. Wenn die Leitsatze auch effektiv keinen rechts-
verbindlichen Charakter haben, bieten sie doch eine Reihe von Vorteilen gegeniber mul-
tilateralen Ubereinkommen. Die Leitsatze wurden insbesondere relativ schnell ausgehan-
delt und setzen hohe Mafistabe, die unsere Wertvorstellungen und Ambitionen wider-
spiegeln. Zugleich wurde auf ihre Funktionsféhigkeit Wert gelegt, weshalb sie Umsﬁl
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zungs-, Anschluss- und Uberwachungsverfahren umfassen. Mit Hilfe dieser engagierten
politischen Verpflichtungen kdnnen die Regierungen gemeinsam mit Vertretern der Wirt-
schaft, der Arbeitnehmerschaft und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft den Weg auf-
zeigen, den die internationale Staatengemeinschaft zur Férderung der weltweiten Wirt-
schaftsentwicklung einzuschlagen gedenkt.

Es freut mich ganz besonders, dass sich vier Nicht-OECD-Lander — Argentinien, Bra-
silien, Chile und die Slowakische Republik — offiziell zu den Leitsatzen als Bestandteil der
OECD-Erklarung Uber internationale Investitionen und multinationale Unternehmen be-
kannt haben. Alle Teilnehmerstaaten hoffen, dass weitere Lander ihrem Beispiel folgen
werden, um aus der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich Nutzen zu ziehen.

Donald J. Johnston
Generalsekretar der OECD

Dank

Der Generalsekretar spricht hiermit all jenen seinen Dank aus, die dieser Uberpriifung
einen Grofteil ihrer Zeit gewidmet und diese Aufgabe mit Hingabe und exzellenter Sach-
kenntnis erflllt haben. Mein Dank und meine Anerkennung gelten insbesondere Marinus
Sikkel vom niederlandischen Wirtschaftsministerium fiir seine hervorragende Leistung als
Vorsitzender der CIME-Arbeitsgruppe. Auch Botschafter Marino Baldi, dem Vorsitzengen
des Ausschusses fir internationale Investitionen und multinationale Unternehmen, |unter
dessen Agide die Arbeitsgruppe die Revision der Leitsdtze durchgefiihrt hat, gebiihrt|Dank
fur die Rolle, die er beim erfolgreichen Abschluss der Uberpriifung gespielt hat. Zahlrgiche
Personen aus den verschiedensten Abteilungen des OECD-Sekretariats haben an der Uber-
prifung mitgearbeitet, die somit eine echte Gemeinschaftsarbeit darstellt. In der Direktion
Finanz-, Steuer- und Unternehmensfragen gilt der Dank insbesondere William Witherell,
Rainer Geiger, Robert Ley, Kathryn Gordon, Christopher Wilkie, Catherine Yannaca-Simall,
France Benois und Pamela Duffin. Wesentliche Beitrdge zu einzelnen Kapiteln leisteten
Bénédicte Callan (Wissenschaft und Technologie), Richard Frederick (Offenlegung|von
Informationen), Tom Jones (Umwelt), Laurie Labuda (Verbraucherinteressen), John Ngigh-
bour (Besteuerung), Enery Quifiones (Bekdmpfung der Korruption), Peter Tergeist (Beschaf-
tigung und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern) sowie Terry Winslow (Wettbewerb).
Juristischen Beistand leistete Nicola Bonucci
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Erklarung des Vorsitzenden der Ministerratstagung, Juni 2000

Die OECD hat in den vergangenen zwei Jahren eine umfassende Uberpriifung ihrer
Leitsatze fur multinationale Unternehmeuarchgefuhrt, um deren kunftige Relevanz und
Wirksamkeit auch im Kontext der sich rasch wandelnden Weltwirtschaft zu gewahrleis-
ten. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu kénnen, dass die Regierungen von 29 OECD-
Mitglied- und vier Nichtmitgliedstaaten — Argentinien, Brasilien, Chile und die Slowaki-
sche Republik — heute einen neuen Komplex eitsatzensowie verstarkte Verfahren
zu deren Umsetzung angenommen haben.

Die Leitsatzestellen Empfehlungen fir ein verantwortungsvolles unternehmeri-
sches Verhalten dar, die die Regierungen der 33 Teilnehmerstaaten an die in ihren Lan-
dern oder von ihren Landern aus operierenden multinationalen Unternehmen richten. In
den letzten Jahren haben zahlreiche Unternehmen zwar ihre eigenen Verhaltenskodizes
entwickelt, doch bilden die OECDeitsatzeden einzigen umfassenden, auf multilateraler
Ebene angenommenen Kodex, zu dessen Forderung sich die Regierungen verpflichtet
haben. Did_eitsatzespiegeln die gemeinsamen Wertvorstellungen der Regierungen jener
Lander wider, die Ursprung des grofdten Teils der weltweiten Direktinvestitionsstréme
sind und in denen die meisten multinationalen Unternehmen ihren Hauptsitz haben. Sie
gelten fur die von letzteren weltweit abgewickelten geschéaftlichen Transaktionen.

Diese Initiative kommt zum richtigen Zeitpunkt. Es besteht auf breiter Basis Uber-
einstimmung daruber, dass auslandische Investitionen fur das Wirtschaftswachstum von
Bedeutung sind und dass die multinationalen Unternehmen zum wirtschaftlichen, sozia-
len und 6kologischen Fortschritt beitragen. Zugleich herrscht in der Offentlichkeit aber
nach wie vor Besorgnis Uber die Auswirkungen ihrer Aktivitaten in den Ursprungs- wie
auch den Gastlandern. Die neusgitsatzesind ein wichtiger Schritt zur Ausraumung
dieser Beflirchtungen und sollen das internationale Investitionsklima verbessern. Die
grundlegende Pramisse deeitsatzelautet, dass international vereinbarte Grundsatze
dazu beitragen konnen, Konflikten vorzubeugen und das Vertrauen zwischen den multi-
nationalen Unternehmen und der Gesellschaft der jeweiligen Lander, in denen sie tatig
sind, zu festigen.

Die Leitsatzetreten weder an die Stelle geltenden Rechts noch sind sie diesem
Ubergeordnet. Es handelt sich vielmehr um Verhaltensstandards, die das geltende Recht
erganzen, so dass sie nicht Quelle widerspriichlicher Auflagen sein kénnen.

Der neue Text dekeitsatzeenthalt weit reichende Anderungen, die die 6konomi-
schen, sozialen und dkologischen Grundelemente des Aktionsprogramms fur eine nach-
haltige Entwicklung starken sollen. Es wurden Empfehlungen lber die Abschaffung der
Kinder- und Zwangsarbeit hinzugefligt, so dassLéigsatzenunmehr alle international
anerkannten Kernarbeitsnormen abdecken. Es wurde auch eine Empfehlung tber Men-
schenrechte eingefuhrt, und der Text wurde um neue Kapitel Gber Korruptionsbekamp-
fung und Verbraucherschutz ergéanzt. In dem Kapitel iiber die Umwelt werden die mulf-
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nationalen Unternehmen dazu angehalten, ihre Umweltergebnisse durch ein effizienteres
internes Umweltmanagement und eine wirksamere Krisenplanung fir den Fall schadli-
cher Umweltfolgen zu verbessern. Das Kapitel Giber Offenlegung und Transparenz wurde
aktualisiert, um de®ECD-Grundsatzen der Corporate GovernaReehnung zu tragen

und die Unternehmen zu grof3erer Offenlegung in Sozial- und Umweltfragen anzuhalten.

Die Umsetzungsverfahren sind wesentlich verbessert worden. Wenn sich die Emp-
fehlungen derl_eitsatzeauch an die Unternehmen richten, sind die Regierungen doch
daflr zustandig, Uber das jeweilige Netz nationaler Kontaktstellen die Anwendung der
Leitsatzezu fordern, Anfragen zu bearbeiten und bei der Lésung von Fragen zu helfen,
die sich im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzungedsétzein besonderen
Fallen ergeben. Die Uberpriifung hat den nationalen Kontaktstellen wichtige Orientie-
rungshilfen fir die Wahrnehmung der ihnen tbertragenen Aufgaben an die Hand gegeben
und Mechanismen zur Forderung von Transparenz, Rechenschaftspflicht und empfeh-
lenswertem Verhalten geschaffen. Dem OECD-Ausschuss fur internationale Investitionen
und multinationale Unternehmen (CIME) obliegt nach wie vor die Auslegundeiter
satzesowie die Uberwachung ihrer Wirksamkeit.

Der Prozess der Uberpriifung der Leitsdtze verdient besondere Erwahnung. Der
CIME veranstaltete zahlreiche Konsultationen mit Vertretern der Wirtschaft und der
Arbeitnehmer, mit Nichtregierungsorganisationen wie auch mit Nichtmitgliedsléandern
der OECD. Der Offentlichkeit wurde tber das Internet Gelegenheit zu Kommentaren
gegeben. Diese Bemiihungen um mehr Transparenz und Offenheit bereicherten die Uber-
prifung um wesentliche Elemente und markierten eine neue Phase in der Art und Weise,
wie die OECD ihren Aufgaben gerecht zu werden sucht.

Seit mehreren Jahrzehnten fordert die OECD nun schon die Zusammenarbeit im
Bereich der internationalen Investitionen durch ihre Erklarung Uber internationale Inves-
titionen und multinationale Unternehmen. Die Erklarung enthalt nicht rechtsverbindliche
Grundsatze und Standards, die sowohl an den Staat als auch an die Unternehmen gerich-
tet sind. DielLeitsatze deren Adressat die Unternehmen sind, stellen nach wie vor einen
wichtigen Bestandteil dieses Rahmenwerks dar und tragen zu einem positiven Investi-
tionsklima bei. Die Ubrigen Elemente dieses Instrumentariums bestehen aus Verpflich-
tungen der Teilnehmerstaaten, die Inlanderbehandlung von Unternehmen unter auslandi-
scher Kontrolle zu gewahrleisten, widersprichliche Auflagen fir Unternehmen zu ver-
meiden und bei MaRnahmen zur Abwehr oder Férderung von Investitionen zusammen-
zuarbeiten. Den OECD-Nichtmitgliedslandern wird nahe gelegt, sich dieser Erklarung
anzuschlieRen.

Abschliel3end moéchte ich unterstreichen, dass die Aufgabéedsgitzezu einem
bedeutungsvollen Instrument fir die internationale Wirtschaft zu machen, gerade erst
begonnen hat. Die kontinuierliche Unterstiitzung seitens der Wirtschaft, der Arbeitneh-
merorganisationen und der Nichtregierungsorganisationen und deren standige Mitwir-
kung werden entscheidende Voraussetzungen dafir sein, dass die reVidigstitmezu
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einem nutzlichen Bezugsrahmen und einem Werkzeug zur Férderung eines sozial ver-
antwortungsvollen unternehmerischen Verhaltens werden. Auch die Nichtteilnehmer-
staaten haben einen wichtigen Beitrag zu leisten. Letztlich werden der Erfolg und die
Effizienz derLeitsatzevom Verantwortungsbewusstsein und guten Willen aller mit ihrer
Forderung und Umsetzung befassten Parteien abhangen.

Peter Costello
Australischer Finanzminister

Auszug aus dem Schlusskommuniqué der Ministerratstagung, Juni 2000

26. Die Minister begriiRten die aktualisierte Fassund.e@ésatze fur multinationale
Unternehmen die von den Regierungen der OECD-Lander wie auch Argentiniens,
Brasiliens, Chiles und der Slowakischen Republik angenommen wurden. Die Leitsatze
enthalten einen soliden Katalog von Empfehlungen fur ein weltweit verantwortungs-
bewusstes unternehmerisches Verhalten im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen.
Sie sind Bestandteil d€DECD-Erklarung Uber internationale Investitionen und multi-
nationale Unternehmendie ein ausgewogenes Rahmenwerk fir die Verbesserung des
internationalen Investitionsklimas darstellt, und férdern den positiven Beitrag, den die
multinationalen Unternehmen zur Erreichung wirtschaftlicher, sozialer und ¢kologischer
Ziele leisten kdnnen. Die Leitsatze wurden im Rahmen eines konstruktiven Dialogs mit
der privaten Wirtschaft, Arbeitnehmervertretern sowie Nichtregierungsorganisationen
ausgearbeitet und bilden einen wichtigen Schritt, um manchen in der Offentlichkeit vor-
handenen Befurchtungen ber die Globalisierung entgegenzuwirken. Die wirksame
Anwendung der Leitsatze wird vom Verantwortungsbewusstsein und guten Willen aller
beteiligten Akteure abhangen; sowohl den staatlichen Stellen als auch den Wirtschafts-
und Arbeithnehmerverbéanden sowie anderen interessierten Parteien fallt hierbei eine
Rolle zu.

27.Die OECD wird ihre analytischen Arbeiten im Bereich beestitionspolitik
fortsetzen, insbesondere soweit diese die Optimierung der Vorteile der Investitionslibera-
lisierung, deren soziale und 6kologische Dimension sowie schadliche Formen des mit
staatlichen Mallnahmen geflihrten Standortwettbewerbs um Investitionen betreffen. Die
OECD wird die Nichtmitgliedslander dazu ermutigen, der Erklarung tber Internationale
Investitionen und Multinationale Unternehmen beizutreten. Ll
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Erklarung Uber internationale Investitionen
und multinationale Unternehmen

27. Juni 2000

DIE REGIERUNGEN DER TEILNEHMERSTAATEN?

IN DER ERWAGUNG,

— dass die internationalen Investitionen von wesentlicher Bedeutung fur die Weltwirt-
schaft sind und zur Entwicklung ihrer Lander einen erheblichen Beitrag leisten;

— dass die multinationalen Unternehmen bei diesem Investitionsprozess eine wichtige
Rolle spielen;

— dass es durch die internationale Zusammenarbeit mdglich ist, das Klima fur Aus-
landsinvestitionen zu verbessern, den positiven Beitrag, den die multinationalen
Unternehmen zum wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Fortschritt leisten
kénnen, zu fordern und Schwierigkeiten, die aus der Tatigkeit dieser Unternehmen
erwachsen kénnen, teilweise oder ganz auszurdumen;

— dass die positiven Effekte der internationalen Zusammenarbeit dadurch gestérkt
werden, dass Probleme im Zusammenhang mit internationalen Investitionen und
multinationalen Unternehmen durch ein ausgewogenes Rahmenwerk miteinander
verbundener Instrumente behandelt werden;

ERKLAREN HIERMIT,

Leitsatze fur I. dass sie gemeinsam den auf ihrem Staatsgebiet tatigen bzw. von
multinationale dort aus operierenden multinationalen Unternehmen die Be-
Unternehmen achtung der in Anhang 1 zu dieser Erklarung enthaltenen Leit-

satze empfehlen, und zwar unter Berucksichtigung der im Vor-
wort dargelegten Erwagungen und Erlauterungen, die einen
festen Bestandteil dieser Leitsatze bilden;

11
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Inlander- 1.1
behandlung

dass die Regierungen der Teilnehmerstaaten — im Einklang mit
der Notwendigkeit, die offentliche Ordnung aufrechtzuerhalten,

ihre lebenswichtigen Sicherheitsinteressen zu schutzen und
ihren Verpflichtungen zur Wahrung von Frieden und Sicherheit

in der Welt nachzukommen — Unternehmen, die auf ihrem

Staatsgebiet tatig sind und die sich mittelbar oder unmittelbar
im Eigentum oder unter der Kontrolle von Staatsangehdrigen
anderer Teilnehmerlander befinden (im Folgenden als ,Unter-
nehmen unter auslandischer Kontrolle* bezeichnet), im Bereich
ihrer Gesetze, Durchfihrungsbestimmungen und Verwaltungs-
praktiken eine Behandlung zuteil werden lassen sollten, die im
Einklang mit dem Vélkerrecht steht und nicht weniger glnstig

ist, als sie inlandischen Unternehmen unter vergleichbaren
Bedingungen zuteil wird (im Folgenden als ,Inlanderbehand-

lung“ bezeichnet);

dass die Regierungen der Teilnehmerstaaten die Anwendung
der ,Inlanderbehandlung” auch auf Nichtteilnehmerstaaten in
Erwagung ziehen werden;

dass die Regierungen der Teilnehmerstaaten sich bemuihen
werden, sicherzustellen, dass die ,Inlanderbehandlung” auch
von den innerhalb ihres Staatsgebiets bestehenden Gebiets-
korperschaften angewendet wird;

dass das Recht der Regierungen der Teilnehmerstaaten, den
Zufluss von auslandischen Investitionen oder die Niederlas-
sungsbedingungen fir auslandische Unternehmen zu regeln,
von dieser Erklarung nicht berihrt wird;

Widerspruchliche 1ll. dass sie mit dem Ziel zusammenarbeiten werden, widerspriich-

Auflagen

MaRnahmen V.1
zur Forderung
oder Abwehr
internationaler
Investitionen

liche Auflagen fur multinationale Unternehmen zu vermeiden
oder auf ein Mindestmall zu beschréanken, und dass sie die
allgemeinen Erwagungen und praktischen Verhaltensweisen
beriicksichtigen werdén

dass sie sich der Notwendigkeit bewusst sind, ihre Zusammen-
arbeit im Bereich der internationalen Direktinvestitionen zu
verstarken;

dass sie sich infolgedessen der Notwendigkeit bewusst sind, die
Interessen der Teilnehmerstaaten angemessen zu bericksichti-
gen, wenn diese von Gesetzen, Durchfiihrungsbestimmungen
und Verwaltungspraktiken (im Folgenden als ,MaRnahmen”
bezeichnet) betroffen sind, die speziell darauf abzielen, inter-
nationale Direktinvestitionen zu férdern oder abzuwehren;
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3. dass die Regierungen der Teilnehmerstaaten sich bemihen
werden, derartige MalBhahmen madglichst transparent zu gestal-
ten, so dass deren Bedeutung und Zweck klar erkennbar und
einschlagige Informationen ohne weiteres erhaltlich sind;

Konsultations- V. dass sie bereit sind, sich in den vorgenannten Fragen in Uber-
verfahren einstimmung mit den einschlagigen Ratsbeschlissen gegen-
seitig zu konsultieren;

Uberpriifung VI. dass sie die oben genannten Fragen in regelmafiigen Zeitab-
standen mit dem Ziel Gberprifen werden, die Wirksamkeit der
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
Teilnehmerstaaten auf dem Gebiet der internationalen Investi-
tionen und multinationalen Unternehmen zu verbessern.
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Teil 1

Die OECD-Leitsatze fur multinationale Unternehmen






Einfihrung

1. Die OECD-Leitsatze fur Multinationale Unternehmgurz: die Leitsatzg stellen
Empfehlungen der Regierungen an die multinationalen Unternehmen dar. Sie legen auf

dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhende Grundséatze und Maf3stabe flr ein verantwor-
tungsvolles und dem geltenden Recht entsprechendes unternehmerisches Verhalten fest.
Mit den Leitsatzersoll gewahrleistet werden, dass die Aktivitditen multinationaler Unter-
nehmen im Einklang mit den staatlichen Politiken stehen, die Vertrauensbasis zwischen
den Unternehmen und dem Gastland gestérkt, das Klima fur auslandische Investitionen
verbessert und der Beitrag der multinationalen Unternehmen zur nachhaltigen Entwick-
lung gesteigert werden. Dieeitsatzesind Bestandteil der OECD-Erklarung tber inter-
nationale Investitionen und multinationale Unternehmen, die sich aul3erdem auch mit
Fragen der Inlanderbehandlung, widerspriichlichen Auflagen fir Unternehmen sowie
MaRnahmen zur Férderung bzw. Abwehr von Investitionen befasst.

2. In der Weltwirtschaft hat sich ein tief greifender Strukturwandel vollzogen, und die
Leitsatzewurden ihrerseits weiter entwickelt, um diesen Anderungen Rechnung zu tra-
gen. Mit der zunehmenden Entstehung dienstleistungsbezogener und wissensintensiver
Branchen sind Dienstleistungs- und Technologieunternehmen am internationalen Markt
aufgetreten. Auf die groRen Konzerne entféllt nach wie vor ein sehr bedeutender Anteil
der internationalen Investitionen, und es besteht ein Trend zu internationalen GroR3fusio-
nen. Parallel dazu haben aber auch die Klein- und Mittelbetriebe ihre Auslandsinvestitio-
nen ausgeweitet und spielen nunmehr eine wichtige Rolle auf der internationalen Biihne.
Die multinationalen Unternehmen haben sich — ebenso wie die im Inland tatigen Unter-
nehmen — angepasst und machen von einem immer breiter geféacherten Spektrum von
Unternehmensstrukturen und Organisationsformen Gebrauch. Strategische Allianzen und
engere Beziehungen zu Zulieferfirmen und Unterauftragnehmern verwischen immer
mehr die eigentlichen Unternehmensgrenzen.

3. Der rasche Strukturwandel der multinationalen Unternehmen kommt auch bei ihren
Aktivitaten in Landern der Dritten Welt zum Ausdruck, wo ausléndische Direktinvesti-
tionen stark zugenommen haben. Die multinationalen Unternehmen diversifizieren mehr
und mehr ihre Tatigkeiten in Entwicklungslandern, die friher auf Grundstofferzeugung
und -gewinnung beschrankt waren, mittlerweile aber auch die Bereiche Verarbeitung,
Montage, Entwicklung des Binnenmarkts und Dienstleistungen umfassen.

4. Uber den Handel und die internationalen Investitionen haben die Aktivitaten der
multinationalen Unternehmen die Verbindungen zwischen den OECD-Volkswirtschaften
untereinander sowie zwischen ihnen und dem Rest der Welt intensiviert und vertieft. Vibh
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der Tatigkeit der multinationalen Unternehmen leiten sich erhebliche Vorteile fir die
Ursprungs- wie auch die Gastlander ab. Zu derartigen Nutzeffekten kommt es, wenn
multinationale Unternehmen die von den Verbrauchern gewiinschten Produkte und
Dienstleistungen zu wettbewerbsfahigen Preisen anbieten und wenn sie den Kapital-
gebern angemessene Renditen verschaffen. Mit ihrer Handels- und Investitionstatigkeit
tragen die multinationalen Unternehmen zur effizienten Nutzung von Finanz- und
Humankapital, Technologie sowie natirlichen Ressourcen bei. Sie erleichtern den Tech-
nologietransfer zwischen den verschiedenen Regionen der Welt wie auch die Entwick-
lung von Technologien, die den jeweiligen értlichen Gegebenheiten angepasst sind. Uber
formale Berufsbildungsmal3nahmen wie auch tiber die Ausbildung am Arbeitsplatz tragen
die multinationalen Unternehmen ferner zur Entwicklung des Humankapitals in den
Gastlandern bei.

5. Die Unternehmen wie auch alle Unternehmensbeteiligten sehen sich auf Grund von
Art, Umfang und Tempo des wirtschaftlichen Wandels vor neue strategische Heraus-
forderungen gestellt. Multinationale Unternehmen verfugen Uber die Méglichkeit, im

Interesse der nachhaltigen Entwicklung eine Politik der besten Verfahrensweisen zu
praktizieren, die die Koharenz zwischen sozialen, 6konomischen und 6kologischen Zie-
len gewabhrleistet. Die Fahigkeit der multinationalen Unternehmen, zur Forderung der
nachhaltigen Entwicklung beizutragen, wird entscheidend gestarkt, wenn Handel und
Investitionen im Kontext offener, wettbewerbsfahiger und adaquat regulierter Markte
stattfinden.

6. Zahlreiche multinationale Unternehmen liefern den Beweis dafur, dass die Beach-
tung hoher Standards bei der Austibung ihrer Geschaftstatigkeit wachstumsférdernd wir-
ken kann. Es herrscht heute in der Welt ein scharfer Wettbewerb, und die multinationalen
Unternehmen sehen sich einer Vielzahl rechtlicher, sozialer und vertraglicher Konstella-
tionen gegeniber. In diesem Kontext kbnnen einige Unternehmen versucht sein, tber
ihrem Streben nach Wettbewerbsvorteilen die Einhaltung angemessener Standards und
Verhaltensgrundséatze zu vernachlassigen. Es genigt aber, dass nur eine kleine Zahl von
Unternehmen derartige Praktiken anwendet, um den Ruf aller zu geféahrden und in der
Offentlichkeit Besorgnis hervorzurufen.

7. Als Reaktion auf diese Befiirchtungen der Offentlichkeit haben viele Unternehmen
konzerninterne Orientierungs- und Managementprogramme und -systeme eingerichtet,
die ihr Bekenntnis zu staatsbirgerlicher Verantwortung, zu guten Verfahrensweisen und
zum Wohlverhalten der Unternehmen und ihrer Beschaftigten bekréaftigen sollen. Einige
haben Beratungs-, Prufungs- und Zertifizierungsdienste in Anspruch genommen, was zur
Akkumulierung von Fachwissen in diesen Bereichen beigetragen hat. Durch derartige
Initiativen wurde auch der gesellschaftliche Dialog darlber angeregt, was als gutes
Geschaftsverhalten anzusehen ist. In Heitsatzenwird prazisiert, welche gemeinsamen
Erwartungen die Teilnehmerstaaten flr das Geschéaftsverhalten der Unternehmen hegen,
und sie dienen letzteren als Orientierungshilfe. Mithin erganzen und verstarkiegitdie
satzeetwaige private Initiativen zur Definition und Umsetzung von Mal3staben fir ein ver-
antwortungsbewusstes unternehmerisches Verhalten.
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8. Die Regierungen bemihen sich gemeinsam wie auch in Zusammenarbeit mit ande-
ren Organisationen um eine Starkung des internationalen Regulierungsrahmens fir die
Geschéftstatigkeit der Unternehmen. Dieser Rahmen wurde nach dem Krieg schrittweise
entwickelt; der Prozess begann mit der Annahme der Allgemeinen Erklarung der Men-
schenrechte von 1948. Unter den jungeren Instrumenten sind insbesondere die IAO-
Erklarung Uber grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, die Rio-Erklarung
Uber Umwelt und Entwicklung und die Agenda 21 sowie die Kopenhagener Erklarung
Uber die Sozialentwicklung zu nennen.

9. Auch die OECD hat zur Schaffung des internationalen Regulierungsrahmens bei-

getragen. Von den Instrumenten, die in der jingsten Zeit angenommen wurden, seien vor
allem das Ubereinkommen iiber die Bekampfung der Bestechung auslandischer Amts-
trager im internationalen Geschéaftsverkehr und die OECD-Grundséatze der Corporate
Governance, die OECD-Leitsatze fur Verbraucherschutz im Rahmen des elektronischen
Geschéftsverkehrs sowie die laufenden Arbeiten Uber die OECD-Verrechnungspreis-

grundsatze fur multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen erwahnt.

10. Das gemeinsame Ziel der Teilnehmerlander besteht darin, den positiven Beitrag zu
fordern, den die multinationalen Unternehmen zum 6konomischen, ¢kologischen und
sozialen Fortschritt leisten kénnen, und die Schwierigkeiten, die im Rahmen ihrer diver-
sen Aktivitdten entstehen kénnen, auf ein Mindestmald zu beschrénken. Bei der Verwirk-
lichung dieses Ziels haben die Regierungen die Vielzahl von Unternehmen, Gewerk-
schaften und Nichtregierungsorganisationen als Partner, die mit den ihnen eigenen Mit-
teln das gleiche Ziel zu erreichen suchen. Die Regierungen kénnen diese Bemuhungen
dadurch unterstutzen, dass sie in ihren jeweiligen Landern effiziente Rahmenbedingun-
gen schaffen, die eine stabile makrotkonomische Politik, eine diskriminationsfreie
Behandlung aller Unternehmen, eine angemessene Marktregulierung und Finanzaufsicht,
ein unparteiisches Justiz- und Rechtsvollzugssystem sowie eine effiziente und integre
offentliche Verwaltung umfassen. Sie konnen dazu ferner auch beitragen, indem sie
angemessene Standards und MalRnahmen zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung auf-
rechterhalten und fordern und langfristig angelegte Reformen zur Gewahrleistung eines
effizient und effektiv arbeitenden 6ffentlichen Sektors durchfuhren. Mit ihrem Bekennt-
nis zu derLeitsatzenverpflichten sich die Regierungen dazu, ihre nationalen und inter-
nationalen Politiken zur Steigerung des Wohlergehens und des Lebensstandards aller
Menschen kontinuierlich zu verbessern.

I. Begriffe und Grundséatze

1. Die Leitsatzestellen gemeinsame Empfehlungen der Regierungen an multinationale

Unternehmen dar. Sie enthalten Grundsétze und MalR3stébe fiir gute Praktiken im Einklang

mit dem geltenden Recht. Die Beachtungldgtsatzedurch die Unternehmen beruht auf

dem Prinzip der Freiwilligkeit und hat keinen rechtlich zwingenden Charakter. _|
19
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2. Da sich die Geschéaftstatigkeit multinationaler Unternehmen tber die gesamte Welt
erstreckt, sollte die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich séamtliche Lander
einbeziehen. Die Teilnehmerstaaten halten die auf ihrem Hoheitsgebiet operierenden
Unternehmen dazu an, dieitsatzetiberall dort, wo sie ihre Geschéaftstatigkeit ausiben,
unter Berlcksichtigung der besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Gastlands zu
beachten.

3. Eine genaue Definition des Begriffs multinationales Unternehmen ist zum Zweck
derLeitsatzenicht erforderlich. Es handelt sich gewdhnlich um Unternehmen oder andere
in mehreren Landern niedergelassene Unternehmensteile, die so miteinander verbunden
sind, dass sie ihre Geschéftstatigkeit auf unterschiedliche Art und Weise koordinieren
kénnen. Einer oder mehrere dieser Unternehmensteile kénnen u.U. in der Lage sein,
einen wesentlichen Einfluss auf die Geschéftstatigkeit der anderen Unternehmensteile
auszuiiben, doch wird ihr Autonomiegrad innerhalb des Gesamtunternehmens je nach den
betreffenden multinationalen Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Das Gesellschafts-
kapital kann privat, 6ffentlich oder gemischt sein. Datsatzegelten fir alle Einheiten

eines multinationalen Unternehmens (Muttergesellschaften und/oder unabhéngige Unter-
nehmensteile). Von den verschiedenen Unternehmensteilen wird — entsprechend der
effektiv zwischen ihnen bestehenden Kompetenzaufteilung — erwartet, dass sie zusam-
menarbeiten und sich gegenseitig unterstiitzen, um die Einhaltungedsétze zu
erleichtern.

4.  Mit den Leitsatzenwird keine unterschiedliche Behandlung von multinationalen

und nationalen Unternehmen bezweckt; vielmehr sehen sie Verhaltensmal3stabe fir
alle Unternehmen vor. Insoweit gelten fir multinationale und nationale Unternehmen,
soweit dieLeitsatzeflr beide relevant sind, die gleichen Erwartungen hinsichtlich ihres
Verhaltens.

5. Die Regierungen sind bestrebt, die Einhaltung ldstsatzeauf mdglichst breiter

Basis zu férdern. Wenn auch eingerdumt wird, dass Klein- und Mittelbetriebe mog-
licherweise nicht Uber dieselben Kapazitaten wie GroRunternehmen verfugen, halten die
Teilnehmerstaaten diese gleichwohl dazu an, die Empfehlungéritiitzeso weit wie

irgend moglich anzuwenden.

6. Die Regierungen der Teilnehmerstaaten sollten diese weder zu protektionistischen
Zwecken noch auf eine Weise verwenden, die den komparativen Vorteil eines Landes, in
dem multinationale Unternehmen investieren, beeintrachtigt.

7. Regierungen sind befugt, vorbehaltlich des internationalen Rechts die Bedingungen
festzusetzen, unter denen multinationale Unternehmen innerhalb ihres Hoheitsgebiets
tatig werden. Die Unternehmensteile eines in verschiedenen Landern ansassigen multina-
tionalen Unternehmens unterliegen den in den jeweiligen Landern geltenden Gesetzen.
Sofern sich multinationale Unternehmen widerspriichlichen Auflagen von Teilnehmer-
staaten gegentbersehen, werden die betreffenden Regierungen bei der Losung eventuell
entstehender Probleme vertrauensvoll zusammenarbeiten.
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8. Die Regierungen der Teilnehmerstaaten bekennen sich damit zu ihrer Verantwor-
tung fur eine gerechte Behandlung der Unternehmen in Ubereinstimmung mit dem inter-
nationalen Recht sowie den von ihnen eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen.

9. Um die Lésung etwaiger Probleme zwischen Unternehmen und Regierungen der
Gastlander zu erleichtern, sollte die Anwendung geeigneter internationaler Streitbeile-
gungsmechanismen, einschlieRlich Schiedsverfahren, geférdert werden.

10. Die Regierungen der Teilnehmerstaaten werdenlLéigsatzeférdern und sich

fur ihre Anwendung einsetzen. Sie werden nationale Kontaktstellen einrichten, die die
Beachtung deLeitsatzeférdern und als Diskussionsforum fir samtliche Fragen bezlig-
lich der Leitsatzefungieren. Die betreffenden Regierungen werden ferner an geeigneten
Prifungs- und Konsultationsverfahren teilnehmen, die sich mit Fragen der Auslegung der
Leitsatzen einer sich wandelnden Welt befassen.

II. Allgemeine Grundsatze

Die Unternehmen sollten der erklarten Politik der Lander, in denen sie tatig sind,
voll Rechnung tragen und auch die Meinungen der anderen Unternehmensbeteiligten in
Betracht ziehen. Die Unternehmen sollten in dieser Hinsicht

1. einen Beitrag zum wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Fortschritt im Hin-
blick auf die angestrebte nachhaltige Entwicklung leisten;

2. die Menschenrechte der von ihrer Tétigkeit betroffenen Personen respektieren, im
Einklang mit den internationalen Verpflichtungen und Engagements der Regierung des
Gastlands;

3. den lokalen Kapazitatsaufbau durch eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen
ortlichen Gemeinwesen einschlieflich Vertretern der lokalen Wirtschaft férdern und

gleichzeitig die Expansion der Aktivitaten des Unternehmens auf den Inlands- und Aus-
landsmarkten geman dem Prinzip solider Geschéftspraktiken fordern;

4. die Humankapitalbildung férdern, namentlich durch Schaffung von Beschéfti-
gungsmadglichkeiten und Erleichterung von Aus- und Weiterbildung ihrer Arbeithehmer;

5. davon absehen, sich um Ausnahmeregelungen zu bemihen bzw. Ausnahmen zu
akzeptieren, die nicht in den Gesetzen oder Vorschriften Gber Umwelt, Gesundheit,

Sicherheit, Arbeitsmarkt, Besteuerung, finanzielle Anreize oder sonstige Bereiche vorge-

sehen sind;

6. gute Corporate-Governance-Grundsatze unterstiitzen und flr deren Beachtung sor-
gen sowie empfehlenswerte Corporate-Governance-Praktiken entwickeln und anwenden;
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7. wirksame Selbstregulierungspraktiken und Managementsysteme konzipieren und
anwenden, die ein Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Unternehmen und
der Gesellschaft der Gastlander beginstigen.

8. daflr sorgen, dass ihre Arbeithehmer umfassend Uber die jeweilige Unternehmens-
politik unterrichtet sind und sich daran halten, indem sie sie hinreichend, auch im Rah-
men von Schulungsprogrammen, Uber diese Politik informieren;

9. von diskriminierenden oder DisziplinarmaRhahmen gegeniiber Arbeitnehmern ab-
sehen, die dem Management oder gegebenenfalls den zustandigen Behdrden in gutem
Glauben Praktiken melden, die gegen das geltende Rechiteithétzeoder die Unter-
nehmenspolitik verstolRen;

10. ihre Geschéaftspartner, einschlielich Zulieferfirmen und Unterauftragnehmer, wo
praktikabel, zur Anwendung von Grundsatzen der Unternehmensfilhrung ermutigen, die
im Einklang mit derODECD-Leitsatzen flr multinationale Unternehnsszhen;

11. sich jeder ungebuhrlichen Einmischung in die Politik des Gaststaats enthalten.

I11. Offenlegung von Informationen

1. Die Unternehmen sollten sicherstellen, dass rechtzeitig und in regelmafigen
Abstanden verlassliche und sachdienliche Informationen Uber ihre Geschéaftstatigkeit,
Struktur, Finanzlage und Geschéaftsergebnisse verdffentlicht werden. Diese Informationen
sollten das Gesamtunternehmen betreffen und gegebenenfalls nach Geschéftsbereichen
oder geographischen Gebieten aufgeschlisselt sein. Die Offenlegungspolitik sollte Art,
Grofle und Standort des betreffenden Unternehmens angepasst sein, unter gebuhren-
der Berticksichtigung von Kosten, Vertraulichkeitserfordernissen und sonstigen Wett-
bewerbserwagungen.

2. Die Unternehmen sollten im Bezug auf Offenlegung, Rechnungslegung und Buch-
prifung hohe Qualitatsstandards zu Grunde legen. Sie werden dazu angehalten, auch bei
Informationen nicht finanzieller Art, gegebenenfalls einschlieBlich Umwelt- und Sozial-
informationen, hohe Qualitatsstandards anzuwenden. Dabei sollte tber die Normen und
Verfahren, die fur die Sammlung und Verdéffentlichung der finanziellen und sonstigen
Informationen maRRgebend sind, Auskunft gegeben werden.

3. Die Unternehmen sollten Basisinformationen wie Name, Sitz und Struktur des Un-
ternehmens, Name, Adresse und Telefonnummer der Muttergesellschaft und ihrer wich-
tigsten Tochtergesellschaften sowie ihre mittelbare und unmittelbare prozentuale Beteili-
gung an diesen Tochtergesellschaften und Niederlassungen einschlieR3lich gegenseitiger
Kapitalbeteiligungen veroffentlichen.
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4. Die Unternehmen sollten ebenfalls folgende wesentliche Informationen verdéffent-
lichen:

a) Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens,

b) Unternehmensziele,

¢) wichtige Kapitalbeteiligungen und Stimmrechte,

d) Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie deren Vergitungen,
€) wesentliche absehbare Risikofaktoren,

f) wesentliche Fragen im Hinblick auf Beschéaftigte und andere Unternehmens-
beteiligte,

g) Corporate-Governance-Struktur und -Politik.

5. Die Unternehmen werden dazu angehalten, ergdnzende Informationen, namentlich
folgender Art, mitzuteilen:

a) Fir die Offentlichkeit bestimmte Erklarungen tiber Grundsatze bzw. unterneh-
merische Verhaltensregeln, einschlie3lich von Informationen Uber die Unter-
nehmenspolitik in Sozial-, Ethik- und Umweltfragen, sowie andere Verhaltens-
kodizes, zu denen sich das Unternehmen bekennt. Dariiber hinaus kénnen auch
Angaben uber das Datum der Annahme derartiger Erklarungen, die Lander und
die Unternehmensteile, fur die sie gelten, sowie die vom Unternehmen im Hin-
blick auf diese Erklarungen erzielten Ergebnisse gemacht werden;

b) Informationen lUber Systeme des Risikomanagements, die Einhaltung rechtlicher
Bestimmungen sowie die Beachtung von Selbstverpflichtungen und Verhaltens-
kodizes;

¢) Informationen Uber die Beziehungen zu den Beschéaftigten und anderen Unter-
nehmensbeteiligten.

IV. Beschéftigung und Beziehungen
zwischen den Sozialpartnern

Die Unternehmen sollten im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen
sowie der bestehenden Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen und Beschéftigungs-
praktiken

1. a) das Recht ihrer Arbeitnehmer respektieren, sich durch Gewerkschaften und
andere legitime Arbeitnehmerorganisationen vertreten zu lassen, und bereit sein,
mit diesen Arbeithehmerorganisationen entweder einzeln oder Uber Arbeit-
geberverbande konstruktive Verhandlungen zu fihren mit dem Ziel, Verein-
barungen Uber die Beschéaftigungsbedingungen zu treffen; 23
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b) zur effektiven Abschaffung der Kinderarbeit beitragen;
c) zur Beseitigung samtlicher Formen von Zwangsarbeit beitragen;

d) gegenuber ihren Arbeitnehmern in Bezug auf Beschéaftigung oder Beruf jegliche
Diskriminierung aus Grinden wie Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion,
politische Anschauung, Abstammung oder soziale Herkunft unterlassen, sofern
die Politik des betreffenden Staats nicht ausdricklich eine Auswahl der
Arbeitnehmer nach bestimmten Kriterien vorsieht mit dem Ziel, eine groRRere
Gleichheit der Beschaftigungschancen zu erreichen, oder die Auswahl mit
inharenten Arbeitsplatzanforderungen zusammenhangt;

a) den Arbeitnehmervertretern die Unterstitzung zuteil werden lassen, die u.U.
erforderlich ist, um das Zustandekommen wirksamer Tarifvertrage zu fordern;

b) den Arbeitnehmervertretern die Informationen zur Verfigung stellen, die als
Grundlage fur konstruktive Verhandlungen Uber die Beschéftigungsbedingun-
gen erforderlich sind;

¢) Konsultationen und Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern
und deren jeweiligen Vertretern in Angelegenheiten von gemeinsamem Inte-
resse fordern;

den Arbeitnehmern und ihren Vertretern Informationen zur Verfligung stellen, die
es ihnen ermdglichen, sich ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild
von der Lage des betreffenden Unternehmensteils oder gegebenenfalls des Gesamt-
unternehmens zu bilden;

a) in Bezug auf Beschaftigungsbedingungen und Arbeitnehmer-/Arbeitgeber-
beziehungen nicht weniger ginstige Standards beachten, als sie von vergleich-
baren Arbeitgebern des Gastlands angewendet werden;

b) im Rahmen ihrer Aktivitdten angemessene MalRnhahmen zur Gewdhrleistung der
Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz treffen;

bei ihrer Tatigkeit soweit irgend moglich einheimische Arbeitskrafte beschéaftigen
und fur FortbildungsmaRnahmen zur Anhebung des Qualifikationsniveaus sorgen,
und zwar in Zusammenarbeit mit den Arbeithehmervertretern und gegebenenfalls
den zustandigen Behorden;

bei Uberlegungen zu Veranderungen ihrer Geschéaftstétigkeit, die mit erheblichen
Konsequenzen fir die Existenz ihrer Arbeitnehmer verbunden wéren — wie insbe-
sondere SchlieRung eines Unternehmensteils mit Massenentlassungen —, die Ver-
treter ihrer Arbeitnehmer und gegebenenfalls auch die zustédndigen Behorden in an-
gemessener Art und Weise von derartigen Veranderungen in Kenntnis setzen und
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mit den Arbeitnehmervertretern und den zustandigen Behdrden zusammenarbeiten,
um nachteilige Auswirkungen soweit wie irgend durchfiihrbar abzumildern. Unter
Bertcksichtigung der besonderen Umsténde des jeweiligen Einzelfalls ware es gut,
wenn die Unternehmensleitung solche Informationen bekannt geben kdnnte, bevor
die endgultige Entscheidung getroffen wird. Es kénnen auch andere Wege einer
sinnvollen Zusammenarbeit beschritten werden, um die Auswirkungen derartiger
Entscheidungen zu mildern;

bei Bona-fide-Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern tUber die Beschéaf-

tigungsbedingungen, oder wenn die Arbeithnehmer von ihrem Recht Gebrauch

machen, sich zu organisieren, weder mit der vollstdndigen oder teilweisen Verlage-
rung einer Betriebseinheit aus dem betreffenden Land in ein anderes Land drohen,
noch Arbeitnehmer aus Unternehmensteilen im Ausland umsetzen, um hierdurch
die Verhandlungen auf unbillige Weise zu beeinflussen oder die Ausubung des
Organisationsrechts der Arbeitnehmer zu behindern;

die bevollméchtigten Vertreter ihrer Arbeitnehmer in den Stand setzen, Gber Fragen
der Tarifvertrdge oder der Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen zu verhandeln,
und den beteiligten Parteien die Moglichkeit geben, mit Vertretern der Unterneh-
mensleitung, die zur Beschlussfassung Uber die anstehenden Fragen erméchtigt
sind, Konsultationen tUber Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu veran-
stalten.

V. Umwelt

Die Unternehmen sollten im Rahmen der Gesetze, Bestimmungen und Verwal-

tungspraktiken der Lander, in denen sie tatig sind, und unter Bertcksichtigung der ein-
schlagigen internationalen Abkommen, Grundsatze, Ziele und Standards der Notwendig-
keit des Schutzes von Umwelt, 6ffentlicher Gesundheit und Sicherheit in geblhrender
Weise Rechnung tragen und ihre Geschéftstatigkeit allgemein so austiben, dass sie einen
Beitrag zu dem allgemeineren Ziel der nachhaltigen Entwicklung leistet. Die Unterneh-
men sollten insbesondere

1.

ein auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenes Umweltmanagementsystem ein-
richten und aufrechterhalten, das u.a. Folgendes vorsieht:

a) Sammlung und Evaluierung zweckdienlicher, aktueller Informationen Uber
maogliche Auswirkungen ihrer Tatigkeit auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit;

b) Aufstellung messbarer Ziele und gegebenenfalls spezifischer Zielvorgaben fur
die Verbesserung der Ergebnisse im Umweltbereich sowie regelméRige Uber-
prifungen der fortgesetzten Giiltigkeit dieser Ziele; 25
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¢) regelmaRige Beobachtung und Kontrolle der bei der Verwirklichung der allge-
meinen bzw. spezifischen Ziele im Bereich von Umwelt, Gesundheit und
Sicherheit realisierten Fortschritte;

unter Bericksichtigung von Erwagungen hinsichtlich Kosten, Geschaftsgeheimnis
und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum:

a) der Offentlichkeit und den Beschéftigten zweckdienliche, aktuelle Informa-
tionen Uber mogliche Auswirkungen ihrer Tatigkeit auf Umwelt, Gesundheit
und Sicherheit zur Verfiigung stellen, die auch einen Uberblick {iber die bei der
Verbesserung der Umweltergebnisse erzielten Fortschritte umfassen kénnen;

b) zu gegebener Zeit einen zweckmaRigen Kommunikations- und Konsultations-
prozess mit den von der Unternehmenspolitik in den Bereichen Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit sowie deren Umsetzung unmittelbar betroffenen
Gemeinwesen einleiten;

die absehbaren Folgen, die Verfahren, Giter und Dienstleistungen des Unterneh-
mens Uber deren gesamten Lebenszyklus hinweg fir Umwelt, Gesundheit und
Sicherheit haben kénnen, abschatzen und beim Entscheidungsprozess bertcksich-
tigen. Wenn die in Erwagung gezogenen Aktivitaten Umwelt, Gesundheit oder
Sicherheit betrachtlich in Mitleidenschaft zu ziehen drohen und der Entscheidung
der jeweils zustandigen Behorde unterliegen, sollte eine zweckdienliche Umwelt-
vertraglichkeitspriufung durchgefuihrt werden;

falls gemaly dem wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstand beziglich der
Risiken eine ernste Umweltschadigung droht, sowie auch unter Bertcksichtigung
etwaiger Risiken fur die menschliche Gesundheit und Sicherheit, die Umsetzung
kostenwirksamer MalRnahmen zur Verhinderung bzw. grof3tmoglichen Reduzierung
eines solchen Schadens nicht unter dem Vorwand aufschieben, es mangele an ab-
soluter wissenschaftlicher Gewissheit;

Krisenplane bereithalten, um ernste Umwelt- und Gesundheitsschaden zu ver-
meiden, zu mildern bzw. zu meistern, die durch ihre Aktivitdten, einschlief3lich
Unfallen und Krisensituationen, verursacht werden kdnnten, und Mechanismen zur
sofortigen Meldung an die zustandigen Behdrden vorsehen;

standig um eine Verbesserung ihrer Umweltergebnisse bemiiht sein, indem sie ge-
gebenenfalls Aktivitaten fordern, die darauf abzielen

a) in allen Unternehmensteilen Technologien und Betriebsverfahren einzufiihren,

die den Umweltstandards des Unternehmensteils mit den diesbezlglich besten
Ergebnissen entsprechen;
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b) Guter bzw. Dienstleistungen zu entwickeln und bereitzustellen, die keine unge-
buhrlichen Auswirkungen auf die Umwelt haben und deren Anwendung zum
beabsichtigten Zweck gefahrlos ist, die im Hinblick auf ihren Verbrauch an
Energie und natlrlichen Ressourcen effizient sind und die wieder verwendet,
umgewandelt oder gefahrlos entsorgt werden koénnen;

¢) das Bewusstsein ihrer Kunden fur die Umweltfolgen der Verwendung von Pro-
dukten und Dienstleistungen des betreffenden Unternehmens zu schéarfen;

d) Mdoglichkeiten zur langfristigen Verbesserung der Umweltergebnisse des Unter-
nehmens zu erforschen;

7. ihren Beschaftigten ein hinreichendes Schulungs- und Ausbildungsangebot zur Ver-
figung stellen, das sich auf Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen erstreckt,
namentlich in Bezug auf die Handhabung gefahrlicher Stoffe und die Verhinderung
von Umweltkatastrophen, aber auch auf allgemeinere Aspekte des Umweltmana-
gements, wie z.B. Umweltprifverfahren, Offentlichkeitsarbeit und Umwelttechno-
logien;

8.  zur Konzipierung einer 6kologisch sinnvollen und 6konomisch effizienten staat-
lichen Umweltpolitik beitragen, z.B. durch Partnerschaften oder Initiativen, mit
denen das Umweltbewusstsein gestarkt und der Umweltschutz verbessert werden.

VI. Bekampfung der Korruption

Die Unternehmen sollten weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder oder sons-
tige ungerechtfertigte Vorteile anbieten, versprechen, gewahren oder fordern, um einen
Auftrag oder einen sonstigen unbilligen Vorteil zu erlangen oder zu behalten. Ebenso
sollten von den Unternehmen keine Bestechungsgelder oder andere ungerechtfertigte
Vorteile gefordert oder erwartet werden. Die Unternehmen sollten insbesondere

1. offentlichen Amtstrdgern oder Arbeitnehmern ihrer Geschéftspartner weder einen
Teil einer vertraglich vereinbarten Zahlung anbieten noch einer solchen Forderung
nachgeben. Sie sollten Unterauftrage, Bestellungen oder Beratervertrage nicht als
Mittel benutzen, 6ffentlichen Amtstragern, Arbeithehmern ihrer Geschaftspartner
oder deren Angehdorigen bzw. Geschéftsfreunden Zahlungen zukommen zu lassen;

2. sicherstellen, dass die Vergitung der in ihrem Auftrag Handelnden angemessen ist
und ausschlieBlich fur legitime Dienstleistungen gezahlt wird. Gegebenenfalls soll-
ten sie die Beauftragten, die von ihnen fir Transaktionen mit 6ffentlichen Stellen
und staatlichen Unternehmen eingesetzt werden, in einer Liste auffihren, die sie
den zustandigen Behérden zur Verfigung stellen; il
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E3

die Transparenz ihrer Aktivitdten zur Bekdmpfung der Korruption verbessern. Die
diesbeziglichen MaBnahmen kdnnten offentliche Erklarungen umfassen, mit denen
sich das Unternehmen zur Bekéampfung von Korruption und Erpressung verpflich-
tet, sowie die Offenlegung der zur Erflllung dieser Verpflichtung eingefiihrten
Managementsysteme. Die Unternehmen sollten auch die Offenheit und den Dialog
mit der Offentlichkeit fordern, um zu deren Bewusstseinsbildung und Mitarbeit bei
der Korruptionshekampfung beizutragen;

die Arbeitnehmer fiir die vom Unternehmen verfolgte Politik der Korruptions-
bekampfung sensibilisieren und sie zu deren Beachtung anhalten, indem sie die
diesbezulglichen MaRnahmen hinreichend bekannt machen und Schulungspro-
gramme sowie Disziplinarverfahren vorsehen;

Managementkontrollsysteme einfuhren, die der Bestechung und Korruption entge-
genwirken, und Praktiken der Finanz-, Steuer- und Rechnungspriifung anwenden,
die verhindern, dass eine parallele Buchhaltung oder geheime Konten eingerichtet
bzw. Dokumente erstellt werden, die die geschaftlichen Transaktionen, auf die sie
sich beziehen, nicht den tatséachlichen Verhaltnissen entsprechend wiedergeben;

keine illegalen Spenden an Kandidaten fir ein 6ffentliches Amt oder politische
Parteien oder sonstige politische Organisationen leisten. Bei finanziellen Beitrédgen
sollte den Erfordernissen der Publizitatspflicht voll Genlge getan und der Ge-
schaftsleitung Meldung erstattet werden.

VIl. Verbraucherinteressen

Die Unternehmen sollten bei ihren Beziehungen zu den Verbrauchern faire

Geschafts-, Vermarktungs- und Werbepraktiken anwenden und alle zumutbaren Mal3-
nahmen treffen, um die Sicherheit und Qualitéat der von ihnen angebotenen Guter oder
Dienstleistungen zu gewahrleisten. Sie sollten insbesondere

1.

sicherstellen, dass die von ihnen angebotenen Giter oder Dienstleistungen allen
ausdricklich vereinbarten bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Normen im Hinblick
auf Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher entsprechen, was auch Warnungen
in Bezug auf etwaige Gesundheitsrisiken sowie Angaben beziglich der Produkt-
sicherheit und sonstige Informationen umfasst;

je nach Art der Guter oder Dienstleistungen hinreichend prazise und klare Informa-

tionen Uber deren Zusammensetzung, Anwendungssicherheit sowie Wartung, Lage-
rung und Entsorgung liefern, damit die Verbraucher ihre Entscheidungen in voller

Sachkenntnis treffen kénnen;
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transparente und wirksame Verfahren fur die Bearbeitung von Verbraucher-
beschwerden sowie fur die gerechte und rasche Beilegung von Streitigkeiten mit
den Verbrauchern vorsehen, und zwar ohne ungebtihrlichen Kosten- und Verwal-
tungsaufwand;

von tauschenden, irrefihrenden, betriigerischen oder unfairen Darstellungen, Aus-
lassungen und sonstigen Praktiken absehen;

das Recht der Verbraucher auf Schutz ihrer Privatsphare respektieren und den
Schutz personenbezogener Daten gewahrleisten;

uneingeschrankt und auf transparente Weise mit den zustandigen 6ffentlichen Stel-
len bei der Vermeidung bzw. Beseitigung von ernsten Bedrohungen fur die o6ffent-
liche Gesundheit und Sicherheit zusammenarbeiten, die durch den Verbrauch oder
die Verwendung ihrer Produkte entstehen.

VIIl. Wissenschaft und Technologie

Die Unternehmen sollten

bestrebt sein, sicherzustellen, dass ihre Aktivitaten mit der Wissenschafts- und
Technologiepolitik (WuT) und den diesbezilglichen Planen der Lander, in denen sie
tatig sind, im Einklang stehen, und gegebenenfalls zum Ausbau der Innovations-
kapazitaten auf lokaler und nationaler Ebene beitragen;

im Rahmen ihrer Tatigkeit, soweit praktikabel, Verfahren anwenden, die — unter
gebuhrender Berticksichtigung des Schutzes der Rechte an geistigem Eigentum —
den Transfer und die rasche Verbreitung von Technologien und Know-how erlauben;

gegebenenfalls WuT-Entwicklungsarbeiten in den Gastlandern durchfihren, die auf
die Bedirfnisse des lokalen Markts zugeschnitten sind, im Rahmen von WuT-
Aktivitaten einheimisches Personal beschéaftigen und dessen Ausbildung unter
Bertcksichtigung des am Markt vorhandenen Bedarfs férdern;

bei der Vergabe von Lizenzen fur die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum
oder bei sonstigen Formen des Technologietransfers verninftige Bedingungen und
Modalititen anwenden und in einer Weise vorgehen, die den langfristigen Ent-

wicklungsaussichten des Gastlands forderlich ist;

soweit dies im Sinne ihrer Geschéftspolitik ist, Verbindungen zu lokalen Hoch-
schulen und offentlichen Forschungsinstituten herstellen und gemeinsam mit ein-
heimischen Unternehmen oder Industrieverbanden an Verbundforschungsprojekten

teilnehmen. 29
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IX. Wettbewerb

Die Unternehmen sollten im Rahmen der geltenden Gesetze und Regulierungen ihre

Geschéftstatigkeit nach den Regeln des Wettbewerbs ausiiben. Die Unternehmen sollten
insbesondere

1.

keine wettbewerbswidrigen Absprachen zwischen Konkurrenten treffen bzw. um-
setzen, die darauf abzielen,

a) verbindliche Preise festzusetzen,
b) Submissionsangebote abzusprechen,
¢) Produktionsbeschrankungen oder -quoten festzulegen, oder

d) Markte unter den Wettbewerbern nach Kunden, Lieferanten, Absatzgebieten
oder Sparten aufzuteilen;

ihre gesamte Geschaftstatigkeit unter Beachtung aller geltenden wettbewerbsrecht-
lichen Bestimmungen austben und dabei auch relevante wettbewerbsrechtliche
Bestimmungen der Lander bericksichtigen, deren Wirtschaft durch etwaige wett-
bewerbswidrige Praktiken Schaden zu erleiden droht;

mit den Wettbewerbsbehdrden dieser Lander zusammenarbeiten, indem sie u.a. —
vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften und geeigneter Schutzmaflihahmen —
Anfragen so rasch und vollstandig wie mdglich beantworten;

sicherstellen, dass sich ihre Arbeithehmer der Bedeutung bewusst sind, die der
Beachtung aller geltenden Wettbewerbsgesetze und -politiken zukommt.

X. Besteuerung

Es ist wichtig, dass die Unternehmen durch die punktliche Entrichtung ihrer Steuer-

schuld einen Beitrag zu den o6ffentlichen Finanzen der Gastlander leisten. Die Unterneh-
men sollten insbesondere die Steuergesetze und -vorschriften aller Léander, in denen sie
tatig sind, einhalten und alles in ihren Kraften Stehende tun, damit ihre Aktivitaten dem
Buchstaben und dem Geist dieser Gesetze und Vorschriften gerecht werden. Hierunter
fallen MalRnahmen wie z.B. die Ubermittlung der notwendigen Informationen an die
zustandigen Behdrden, damit diese die im Zusammenhang mit der Unternehmenstatigkeit
anfallenden Steuern korrekt veranlagen kénnen, sowie die Beachtung des Fremdver-
gleichsprinzips bei ihren Verrechnungspreisen.
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OECD-Ratsheschluss

Juni 2000

DER RAT —

im Hinblick auf das Ubereinkommen uber die Organisation fiir wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung vom 14. Dezember 1960;

im Hinblick auf die OECD-Erklarung Uber internationale Investitionen und multi-
nationale Unternehmen (die ,Erklarung®), in der die Regierungen der Teilnehmerstaaten
(,Teilnehmerstaaten*), gemeinsam den auf ihrem Staatsgebiet tatigen oder von dort aus
operierenden multinationalen Unternehmen die Beachtung der Leitsatze fir multinatio-
nale Unternehmen (die ,Leitsatze") empfehlen;

in der Erkenntnis, dass sich die internationale Zusammenarbeit Gber Fragen im Zu-
sammenhang mit der Erklarung angesichts der weltweiten Tatigkeit der multinationalen
Unternehmen auf sdmtliche Lander erstrecken sollte;

im Hinblick auf das Mandat des Ausschusses flr internationale Investitionen und
multinationale Unternehmen, insbesondere was dessen Aufgaben hinsichtlich der Erkla-
rung betrifft [C(84)171(endgultige Fassung), erneut bestatigt in C/M(95)21];

auf Grund des Berichts iiber die erste Uberpriifung der Erklarung von 1976
[C(79)102 (endgilltige Fassung), des Berichts iber die zweite Uberpriifung der Erklarung
[C/MIN(84)5 (endgiiltige Fassung)], des Berichts {ber die 1991 durchgefiihrte Uber-
prifung der Erklarung [DAFFE/IME(91)23] und des Berichts iiber die Uberpriifung der
Leitsatze von 2000 [C(2000)96];

im Hinblick auf den zweiten geanderten Ratsbeschluss von Juni 1984 [C(84)90], in
der geanderten Fassung von Juni 1991 [C/MIN(91)7/ANN1];

in der Erwagung, dass es winschenswert ist, die Verfahren fir die Veranstaltung

von Konsultationen Uber Fragen, die unter die Leitsatze fallen, zu verbessern und die
Wirksamkeit der Leitsatze zu erhdhen;
33
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auf Vorschlag des Ausschusses fir internationale Investitionen und multinationale
Unternehmen:

BESCHLIESST,

den zweiten gednderten Ratsbeschluss von Juni 1984 [C(84)90], in der geédnderten
Fassung von Juni 1991 [C/MIN(91)7/ANN1], aul3er Kraft zu setzen und durch folgenden
Beschluss zu ersetzen:

I. Nationale Kontaktstellen

1. Die Teilnehmerstaaten richten nationale Kontaktstellen ein, deren Aufgabe darin
besteht, die Umsetzung der Leitsatze zu fordern, Anfragen zu beantworten sowie
mit den beteiligten Parteien alle Fragen zu erdrtern, die unter die Leitsatze fallen,
um so zur Losung der auf diesem Gebiet moglicherweise auftretenden Probleme
beizutragen, unter gebihrender Bericksichtigung der im Anhang zu diesem Be-
schluss enthaltenen verfahrenstechnischen Anleitungen. Die Wirtschaft, die Arbeit-
nehmerorganisationen und andere interessierte Parteien werden von der Einrichtung
dieser Stellen in Kenntnis gesetzt.

2. Die nationalen Kontaktstellen der einzelnen Lander arbeiten erforderlichenfalls in
allen unter die Leitsatze fallenden und fur ihre Téatigkeit relevanten Fragen zusam-
men. Grundsétzlich sollten zunachst auf nationaler Ebene Diskussionen stattfinden,
bevor mit anderen nationalen Kontaktstellen Fiihlung genommen wird.

3. Die nationalen Kontaktstellen treffen sich jahrlich zu einem Erfahrungsaustausch
und erstatten dem Ausschuss fiir internationale Investitionen und multinationale
Unternehmen Bericht.

Il. Der Ausschuss fir internationale Investitionen
und multinationale Unternehmen

1. Der Ausschuss fir internationale Investitionen und multinationale Unternehmen
(,CIME" oder ,der Ausschuss") veranstaltet regelméRig oder auf Verlangen eines
Teilnehmerstaats einen Meinungsaustausch Uber Fragen, die unter die Leitséatze
fallen, und die bei ihrer Anwendung gesammelten Erfahrungen.

2. Der Ausschuss ladt den Beratenden Ausschuss der Wirtschaft bei der OECD
(BIAC) und den Gewerkschaftlichen Beratungsausschuss bei der OECD (TUAC)
(die ,beratenden Organe*) sowie andere Nichtregierungsorganisationen regelmaiig
ein, zu unter die Leitsatze fallenden Fragen Stellung zu nehmen. Dartber hinaus
kénnen mit den beratenden Organen auf deren Verlangen Meinungsaustausche tber
diese Fragen veranstaltet werden.
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3. Der Ausschuss kann beschlie3en, mit Vertretern von Nichtteilnehmerstaaten einen
Meinungsaustausch Uber Fragen zu veranstalten, die unter die Leitsatze fallen.

4. Der Ausschuss ist fur die Auslegung der Leitsétze zustandig. Auslegungen werden
gegeben soweit erforderlich. Den einzelnen Unternehmen wird, soweit sie dies
wiinschen, Gelegenheit gegeben, ihre Auffassungen zu Fragen im Zusammenhang
mit denLeitsétzendie ihre Interessen berihren, entweder mindlich oder schriftlich
darzulegen. Der Ausschuss zieht keine Schlussfolgerungen tber das Verhalten ein-
zelner Unternehmen.

5. Der Ausschuss halt Meinungsaustausche Uber die Aktivitaten der nationalen Kon-
taktstellen mit dem Ziel ab, die Wirksamkeit der Leitsatze zu erhéhen.

6. Bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung fir die wirksame Anwendung der
Leitsatze wird der Ausschuss entsprechend dem ihm Ubertragenen Mandat den
im Anhang zu diesem Beschluss enthaltenen verfahrenstechnischen Anleitungen
gebuhrend Rechnung tragen.

7. Der Ausschuss wird dem Rat regelmaf3ig Uber Fragen, die unter die Leitsatze fallen,
Bericht erstatten. Dabei wird der Ausschuss den Berichten der nationalen Kontakt-
stellen, den Auffassungen der beratenden Organe sowie gegebenenfalls den Stand-
punkten anderer Nichtregierungsorganisationen sowie den Stellungnahmen von
Nichtteilnehmerstaaten Rechnung tragen.

[11. Uberpriifung des Beschlusses

Dieser Beschluss wird regelmaRig Uberprift. Der Ausschuss wird diesbezligliche
Vorschlage unterbreiten.
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Verfahrenstechnische Anleitungen

I. Nationale Kontaktstellen

Die Rolle der nationalen Kontaktstellen besteht darin, die wirksame Anwendung
der Leitsatze zu fordern. Die nationalen Kontaktstellen werden entsprechend den Schlis-
selkriterien der Sichtbarkeit, Zuganglichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht auf
die Realisierung des Ziels der funktionellen Aquivalenz hinarbeiten.

A. Institutionelle Vorkehrungen

Entsprechend dem Ziel der funktionellen Aquivalenz verfiigen die Teilnehmerstaaten
Uber Flexibilitat bei der Organisation ihrer nationalen Kontaktstellen, wobei sie sich um
die aktive Unterstiitzung der Sozialpartner — Vertreter der Wirtschaft und Arbeitnehmer-
organisationen — sowie anderer interessierter Parteien, darunter auch Nichtregierungs-
organisationen, bemihen sollten.

Die nationalen Kontaktstellen

1. konnen aus einem hohen Regierungsbeamten oder auch einer 6ffentlichen Dienst-
stelle unter Leitung eines hohen Beamten bestehen. Als Alternativiosung kénnen
gemeinsame Organe vorgesehen werden, die aus Vertreter mehrerer staatlicher
Stellen bestehen. Ferner ist es mdglich, Vertreter der Wirtschaft, der Arbeitnehmer-
organisationen und anderer interessierter Parteien in diese Organe einzubeziehen;

2. werden Beziehungen mit Vertretern der Wirtschaft, der Arbeitnehmerorganisatio-
nen und anderer interessierter Parteien aufnehmen und unterhalten, die in der Lage
sind, zu einer wirksamen Anwendung der Leitsatze beizutragen.

B. Information und Forderung der Leitsatze

Die nationalen K ontaktstellen

1. werden fir die Kenntnis und die Verbreitung der Leitsdtze mit den geeigneten Mit-
teln, einschliellich Online-Informationen und Informationen in den jeweiligen
Landessprachen, sorgen. Potentielle Investoren (im In- und Ausland) sollten hin-
reichend Uber die Leitsatze informiert werden; _|

37
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C.

sollten das Bewusstsein fir die Leitsatze schéarfen, gegebenenfalls auch durch Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft, den Arbeitnehmerorganisationen, anderen Nicht-
regierungsorganisationen und der interessierten Offentlichkeit;

sollten Auskinfte zu den Leitsatzen geben, sofern sie Anfragen erhalten von:

a) anderen nationalen Kontaktstellen,

b) Unternehmenskreisen, Arbeitnehmerorganisationen, anderen Nichtregierungs-
organisationen oder der Offentlichkeit, sowie

¢) Regierungen von Nichtteilnehmerstaaten.

Anwendung der Leitsétze in besonderen Féllen

Die nationalen Kontaktstellen werden zur L6sung von Problemen beitragen, die sich bei
der Umsetzung der Leitsatze in besonderen Fallen ergeben. Sie werden ein Diskussions-
forum bieten und der Wirtschaft, den Arbeitnehmerorganisationen bzw. anderen betei-
ligten Parteien dabei helfen, diese Fragen effizient und zligig sowie unter Beachtung der
geltenden Gesetze zu Iésen. Im Rahmen dieses Beistands werden die nationalen Kontakt-
stellen

1.

im Rahmen einer ersten Evaluierung dariber entscheiden, ob die aufgeworfenen
Fragen eine eingehendere Prifung rechtfertigen, und der Partei bzw. den Parteien,
die sie gestellt haben, eine Antwort zukommen lassen;

sofern die gestellten Fragen eine eingehendere Prifung verdienen, den beteiligten
Parteien ihre Hilfe bei der Losung dieser Fragen anbieten. Zu diesem Zweck wer-
den die nationalen Kontaktstellen diese Parteien konsultieren und je nach Fall

a) den Rat der zustandigen Behérden und/oder von Vertretern der Wirtschaft, der
Arbeitnehmerorganisationen bzw. anderer nichtstaatlicher Organisationen sowie
einschlagiger Experten einholen;

b) die nationalen Kontaktstellen des anderen Lands bzw. der anderen Lander kon-
sultieren;

¢) die Stellungnahme des CIME einholen, wenn Zweifel darlber bestehen, wie die
Leitsatze in besonderen Féllen auszulegen sind;

d) aulergerichtliche, auf einvernehmliche Lésungen abzielende Verfahren, wie
z.B. Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren, vorschlagen und, mit Zustim-
mung der beteiligten Parteien, den Zugang zu solchen Verfahren erleichtern, um
bei der Losung der anstehenden Fragen zu helfen;
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wenn die beteiligten Parteien keine Einigung Uber die strittigen Fragen erzielen,
eine Erklarung abgeben und erforderlichenfalls Empfehlungen zur Anwendung der
Leitsatze formulieren;

a) im Interesse einer Losung der aufgeworfenen Fragen zweckmalfige Schritte zum
Schutz sensibler Unternehmens- oder sonstiger Daten ergreifen. Wahrend der
Dauer der unter Ziffer 2 beschriebenen Verfahren bleiben die Arbeiten vertrau-
lich. Haben die beteiligten Parteien bei Abschluss des Verfahrens keine Eini-
gung Uber die betreffenden Fragen erzielt, so steht es ihnen frei, sich zu diesen
Fragen zu aufRern und sie zu erdrtern. Die wahrend der Anwendung des Verfah-
rens von einer anderen beteiligten Partei Ubermittelten Informationen und Stel-
lungnahmen bleiben jedoch vertraulich, sofern diese andere Partei nicht deren
Offenlegung zustimmit;

b) die Ergebnisse dieses Verfahrens nach Konsultationen mit den beteiligten Par-
teien der Offentlichkeit zuganglich machen, sofern es im Interesse einer wirk-
samen Umsetzung der Leitsatze nicht ratsamer erscheint, die Vertraulichkeit zu
wahren;

fur den Fall, dass Fragen in Nichtteilnehmerstaaten auftreten, Schritte einleiten, um
zu einem besseren Verstandnis der betreffenden Fragen zu gelangen und, soweit
dies zweckmafig und praktikabel ist, das hier beschriebene Verfahren anwenden.

Berichterstattung

Jede nationale Kontaktstelle erstattet dem Ausschuss jahrlich Bericht.

Die Berichte sollten Informationen Uber Art und Ergebnisse der Aktivitdten der
nationalen Kontaktstellen enthalten, darunter auch tber die Aktivitaten zur Anwen-
dung der Leitsatze in besonderen Fallen.

1. Der Ausschuss fur internationale Investitionen
und multinationale Unternehmen

Der Ausschuss wird die ihm Ubertragenen Aufgaben effizient und ziigig erledigen.

Der Ausschuss wird die von den nationalen Kontaktstellen an ihn herangetragenen
Ersuchen um Beistand bei der Durchfihrung ihrer Aktivitaten prifen, vor allem
wenn Zweifel an der Auslegung der Leitsétze in besonderen Féllen bestehen.

Der Ausschuss wird

a) die Berichte der nationalen Kontaktstellen prifen; 39
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b) die begrindete Anfrage eines Teilnehmerstaats oder eines beratenden Organs
prifen, ob eine nationale Kontaktstelle ihren Aufgaben beziglich der Behand-
lung von spezifischen Fragen nachkommt;

c) eine Auslegung der Leitsatze in Erwagung ziehen, wenn ein Teilnehmerstaat
oder ein beratendes Organ einen begriindeten Antrag auf Prifung der Frage
stellt, ob eine nationale Kontaktstelle die Anwendung der Leitsatze in besonde-
ren Féllen korrekt ausgelegt hat;

d) gegebenenfalls Empfehlungen zur Verbesserung der Funktionsweise der natio-
nalen Kontaktstellen und der wirksamen Umsetzung der Leitséatze formulieren.

Der Ausschuss kann die Meinung von Experten zu allen unter die Leitsatze fallen-

den Fragen einholen und in Erwégung ziehen. Zu diesem Zweck wird der Aus-
schuss geeignete Verfahren beschlief3en.
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Erlauterungen

Anmerkung des Sekretariats: Diese Erlauterungen wurden vom Ausg
schuss flr internationale Investitionen und multinationale Unternehmen
verfasst und sollen zusatzliche Informationen und Erklarungen zum
Wortlaut derlLeitsatzeund zum Ratsbeschluss Uber deren Umsetzung
liefern. Sie sind weder Bestandteil der Erklarung Uber internationale
Investitionen und multinationale Unternehmen noch des Ratsbeschlysses
Uber dieLeitsatze fur multinationale Unternehmen.







Erlauterungen zu den OECD-Leitséatzen
fir multinationale Unternehmen

Erlauterungen zu den allgemeinen Grundsétzen

1. DasKapitel der Leitsatzejn dem die allgemeinen Grundsatze dargelegt werden, ist
das erste Kapitel, in dem spezifische Empfehlungen an die Unternehmen gerichtet wer-
den. Damit kommt ihm insofern besondere Bedeutung zu, als es die allgemeine Orientie-
rung vorgibt und die Grundprinzipien definiert, die den spezifischen Empfehlungen der
folgenden Kapitel gemeinsam sind.

2. Die erste Pflicht der Unternehmen besteht in der Einhaltung des geltenden Rechts
der jeweiligen Lander. Di¢eitsatzesind weder ein Ersatz fur nationale Gesetze und
Vorschriften, noch dirfen sie als diesen Ubergeordnet angesehen werden. Sie stellen
erganzende Grundsatze und Verhaltensmalf3stabe ohne rechtsverbindlichen Charakter dar,
die sich insbesondere auf die internationalen Transaktionen dieser Unternehmen be-
ziehen. Wenn der Anwendungsbereich deitsatzeauch vielfach Uber den der Gesetze
hinausgeht, durfen sie doch weder dazu fihren noch bezwecken, ein Unternehmen mit
widersprichlichen Auflagen zu konfrontieren.

3. Die Unternehmen werden dazu angehalten, mit den Regierungen bei der Konzipie-
rung und Umsetzung politischer MalRnahmen und gesetzlicher Bestimmungen zusam-
menzuarbeiten. Dieser Prozess kann dadurch bereichert werden, dass auch die Meinun-
gen anderer gesellschaftlicher Akteure einbezogen werden, namentlich die der lokalen
Gemeinwesen und der Geschaftswelt. Es wird ferner anerkannt, dass die Regierungen
sich bei ihren Beziehungen zu den Unternehmen transparent verhalten und diesen Gele-
genheit zu Konsultationen geben sollten. Die Unternehmen sollten bei der Konzipierung
und Anwendung von Selbstverpflichtungs- und Regulierungskonzepten (worunter auch
die Leitsatzefallen) als Partner der staatlichen Stellen angesehen werden, soweit sie von

solchen Mal3nahmen betroffen sind.

4. Es darf keinen Widerspruch zwischen den Aktivitdten multinationaler Unternehmen
und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung geben; lddgséatzesollen vielmehr die
diesbezlgliche Komplementaritét verstarken. In der Tat tragt die Verzahnung von wirt-
schaftlichen, sozialen und Okologischen Fortschritten ganz wesentlich zur Verwirk-
lichung der nachhaltigen Entwicklung hehnalog dazu liegt die Verantwortung fiir die
Forderung und Wahrung der Menschenrechte zwar in erster Linie bei den Regierun@
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doch haben die Unternehmen dort, wo sich unternehmerisches Verhalten und Menschen-

rechte berlUhren, durchaus eine Rolle zu spielen; deshalb werden die multinationalen
Unternehmen dazu angehalten, die Menschenrechte nicht nur bei den Beziehungen zu
ihren Arbeitnehmern, sondern auch im Hinblick auf andere, von ihren Aktivitaten betrof-
fene Personen entsprechend den internationalen Verpflichtungen und Engagements der
Gastlandregierung zu respektieren. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusam-
menhang die Allgemeine Erklarung der Menschenrechte und andere zu Fragen der
Menschenrechte eingegangene Verpflichtungen der betreffenden Regierungen.

5. In denLeitsatzenwird ferner auch der Beitrag anerkannt und gefordert, den die
multinationalen Unternehmen im Rahmen ihrer Aktivitdten auf lokaler Ebene zum dorti-
gen Kapazitatsaufbau leisten kdnnen. Desgleichen stellt die Empfehlung beztliglich der
Humankapitalbildung eine ausdrickliche und zukunftsorientierte Anerkennung des Bei-
trags dar, den multinationale Unternehmen zur individuellen menschlichen Entwicklung
ihrer Arbeitnehmer leisten kdnnen, wobei sich diese Empfehlung nicht nur auf die Ein-
stellungspraktiken, sondern auch auf Aus- und Fortbildung sowie sonstige MalRnahmen
zu Gunsten der individuellen Entwicklung der Belegschaftsmitglieder erstreckt. Unter
Humankapitalbildung fallen ferner das Prinzip der Nichtdiskriminierung bei Einstellung
und Befdrderung, das lebensbegleitende Lernen sowie andere Formen der Ausbildung am
Arbeitsplatz.

6. GemaR den Empfehlungen der Regierungen sollten sich die Unternehmen grund-
satzlich aller Initiativen enthalten, die darauf abzielen, in den Genuss von Ausnahmen zu
kommen, die in den geltenden Regeln fir Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Arbeit,
Besteuerung und finanzielle Anreize nicht vorgesehen sind, ohne dass dadurch jedoch das
Recht eines Unternehmens beriihrt wird, sich fiir eine Anderung der entsprechenden Vor-
schriften einzusetzen. Die Formulierung ,oder Ausnahmen zu akzeptieren“ unterstreicht
darliber hinaus die Rolle, die staatliche Stellen bei der Gewéahrung solcher Ausnahmen
spielen. Diese Art von Empfehlung richtet sich normalerweise an staatliche Stellen, sie
ist aber auch von unmittelbarer Relevanz fur multinationale Unternehmen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass bei bestimmten Gesetzen Ausnahmevorschriften durchaus mit dem
offentlichen Interesse und der Zielsetzung dieser Gesetze vereinbar sein kénnen. Bei-
spiele hierfur finden sich in den Kapiteln tber die Umwelt- und die Wettbewerbspolitik.

7. Der Abschnitt, der sich mit der Rolle der multinationalen Unternehmen im Corpo-
rate-Governance-Bereich befasst, verleiht den jingst von der OECD angenommenen
Corporate-Governance-Grundsatzenuséatzlichen Nachdruck. Zwar liegt die Verant-
wortung fir die Verbesserung des Regulierungsrahmens primér beim Staat, doch haben
auch die Unternehmen ein Interesse an guten Governance-Regeln.

8. Ein immer dichter werdendes Netz nichtstaatlicher Selbstregulierungsinstrumente

und -vorkehrungen betrifft die verschiedenen Aspekte des unternehmerischen Verhaltens
und die Beziehungen zwischen den Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt. Die
Unternehmen erkennen an, dass ihre Aktivitaten haufig soziale und 6kologische Konse-
guenzen haben. Das findet seinen Ausdruck darin, dass die Unternehmen, die an der
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Erreichung der betreffenden Ziele interessiert sind und damit zur nachhaltigen Entwick-

lung beitragen, entsprechende Selbstregulierungspraktiken und Managementsysteme ein-
fuhren. Die Konzipierung solcher Praktiken kann ihrerseits konstruktive Beziehungen
zwischen den Unternehmen und der Gesellschaft des Gastlands férdern.

9. Als logische Folge wirksamer Selbstregulierungspraktiken wird von den Unterneh-
men natirlich erwartet, dass sie die Kenntnis der Unternehmenspolitik auch unter ihren
Beschéftigten fordern. Empfohlen werden ferner auch SchutzmalRnahmen fir Arbeit-
nehmer, die in gutem Glauben als Informanten handeln, wozu auch der Schutz von
Belegschaftsmitgliedern gehort, die bei Ausbleiben rechtzeitiger Abhilfema3nahmen oder
bei Vorliegen eines begriindeten Verdachts auf negative Reaktionen des Arbeitgebers den
staatlichen Stellen Praktiken melden, die gegen geltende Regeln verstolen. Wenngleich
derartige SchutzmafRhahmen von besonderer Bedeutung fiir Antikorruptions- und Um-
weltinitiativen sind, betreffen sie doch auch die tbrigen Empfehlungdreiteétze

10. Indem, soweit praktikabel, auch bei den Geschaftspartnern ein verantwortungs-
bewusstes unternehmerisches Handeln geférdert wird, werden nicht nur dieliaitden
satzenverankerten Normen und Grundsatze bekraftigt, sondern es wird zugleich auch
deren Bedeutung fur Zulieferer, Vertragsunternehmen, Unterauftragnehmer, Lizenz-
nehmer und andere unternehmerische Einheiten anerkannt, mit denen die multinationalen
Unternehmen Geschéftsbeziehungen unterhalten. Dabei wird eingerdumt, dass der Fahig-
keit der Unternehmen, Einfluss auf das Verhalten ihrer Geschéftspartner auszulben, in
der Praxis Grenzen gesetzt sind. Wo diese Grenzen genau verlaufen, hangt von sektor-,
unternehmens- und produktspezifischen Merkmalen ab, wie der Zahl der Zulieferer bzw.
sonstigen Geschéaftspartner, der Struktur und Komplexitat der Zulieferkette sowie der
Marktstellung des Unternehmens im Verhaltnis zu seinen Zulieferern oder sonstigen Ge-
schéaftspartnern. Der Einfluss, den die Unternehmen auf ihre Zulieferer bzw. Geschafts-
partner haben, beschrankt sich normalerweise auf die Kategorie der von ihnen erzeugten
Produkte bzw. Dienstleistungen, erstreckt sich also nicht auf das gesamte Spektrum der
Aktivitaten dieser Zulieferer bzw. Geschéftspartner. Der Spielraum fiir die Einfluss-
nahme auf die Geschaftspartner und die Zulieferkette ist mithin nicht immer gleich groR3.
Die Empfehlung zielt vor allem auf etablierte bzw. direkte Geschéaftsbeziehungen ab,
nicht jedoch auf die Gesamtheit aller einzelnen oder punktuellen Vertrage bzw. aller Trans-
aktionen, die ganz allgemein am Markt zu Stande kommen bzwClaant-to-Client-
Beziehungen beruhen. Soweit eine direkte Beeinflussung der Geschéftspartner nicht
maoglich ist, kbnnte das angestrebte Ziel durch die Verbreitung allgemeiner Erklarungen
Uber die Unternehmenspolitik bzw. durch die Mitgliedschaft in Unternehmensverbanden
erreicht werden, in deren Rahmen die Geschéftspartner zur Anwendung von Unterneh-
mensgrundsatzen angehalten werden, die mitdésatzereu vereinbaren sind.

11. Wichtig ist schlieBlich die Feststellung, dass Selbstregulierungsvorkehrungen
und &hnliche Initiativen, einschlieBlich deeitsatze weder den Wettbewerb auf rechts-

widrige Weise einschranken, noch als Ersatz fur wirksame staatliche Gesetze und Regu-
lierungen betrachtet werden dirfen. Es versteht sich von selbst, dass multinatioﬁ
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Unternehmen bei der Konzipierung von Kodizes oder Selbstregulierungsvorkehrungen
ale den Handel oder die Investitionen potentiell verzerrenden Effekte vermeiden sollten.

Erlauterungen zur Offenlegung von Informationen

12. Mit diesem Kapitel soll eine bessere Unterrichtung der Offentlichkeit tiber die Ge-
schéaftstatigkeit der multinationalen Unternehmen geférdert werden. Verstandliche und
vollstandige Informationen Uber die Unternehmen sind fir eine Vielzahl von Nutzern von
Bedeutung, angefangen von den Aktiondren und den Finanzinstituten bis hin zu anderen
Akteuren wie Arbeitnehmern, ortlichen Gebietskorperschaften, besonderen Interessen-
gruppen, staatlichen Stellen und der Gesellschaft als Ganzem. Um die Offentlichkeit
besser Gber die Unternehmen und die zwischen ihnen und der Gesellschaft bzw. der
Umwelt existierenden Wechselwirkungen zu unterrichten, sollten die Unternehmen ihre
Geschaftstatigkeit transparent gestalten und dem wachsenden Informationsbedarf der
Offentlichkeit entgegenkommen. Die Informationen, die in diesem Kapitel hervor-
gehoben werden, kénnen jene Angaben ergdnzen, fir die in dem jeweiligen Gastland
eine gesetzliche Offenlegungspflicht besteht.

13. Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Offenlegung von Informationen in
zwei Bereichen. Eine erste Reihe von Empfehlungen deckt sich mit den@tGEx
Grundsatze der Corporate Governan@arin wird die rechtzeitige und exakte Offen-

legung von Informationen Uber alle wesentlichen Angelegenheiten gefordert, die das
Unternehmen betreffen, namentlich Finanzlage, Betriebsergebnisse, Eigentumsverhalt-
nisse und Corporate-Governance-Struktur. Von den Unternehmen werden ferner hinrei-
chende Informationen Uber die Vergitung der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder
(entweder individuell oder aggregiert) erwartet, damit die Investoren Kosten und Nutzen
der Vergutungssysteme sowie den Beitrag von Anreizsystemen wie etwa Aktienoptions-
planen zur Wertsteigerung des Unternehmens angemessen beurteilen konGenp®ie
rate-Governance-Grundséatanthalten ferner erklarende Bemerkungen, die weitere An-
leitungen hinsichtlich der offen zu legenden Informationen liefern, und die iha@en
satzen enthaltenen Empfehlungen sollten anhand dieser Erlauterungen interpretiert
werden. DieCorporate-Governance-Grundsatbetreffen in erster Linie bdrsennotierte
Unternehmen, drften aber auch ein nitzliches Instrument zur Verbesserung der Corpo-
rate-Governance-Strukturen anderer Unternehmensformen, wie z.B. geschlossene Kapi-
talgesellschaften oder Unternehmen in 6ffentlichem Eigentum, darstellen, soweit sie fir
solche Unternehmen passen.

14. Die Leitsatzeempfehlen ferner eine zweite Kategorie von Offenlegungs- oder
Kommunikationspraktiken in Bereichen, in denen noch an der Definition von Berichts-
standards gearbeitet wird, z.B. was sozia-, umwelt- und risikorelevante Informationen

betrifft. Viele Unternehmen verdéffentlichen auf3er ihren Finanzergebnissen noch andere
Informationen und sehen deren Offenlegung als Mittel an, um ihr sozialvertragliches
Verhalten unter Beweis zu stellen. Diese Art der Offenlegung bzw. der Kommunikation
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mit der Offentlichkeit und den unmittelbar von der Geschéftstatigkeit des Unternehmens
betroffenen Parteien kann sich zuweilen auf Unternehmenseinheiten beziehen, die nicht
unter die Rechnungslegung des Unternehmens fallen. So kann es sich beispielsweise um
Informationen Uber die Geschéftstatigkeit von Unterauftragnehmern und Zulieferern oder
von Jointventure-Partnern handeln.

15. Viele Unternehmen haben MalRhahmen getroffen, die ihnen bei der Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen und der Verhaltensmafistabe fir ihre Geschéaftstatigkeit hel-
fen und die Transparenz ihrer Aktivitdten verbessern sollen. Immer mehr Unternehmen
stellen freiwillige Verhaltenskodizes auf, mit denen sie ihre Verpflichtung auf bestimmte
ethische Werte z.B. in den Bereichen Umwelt, Arbeitsstandards oder Verbraucherschutz
demonstrieren. Derzeit werden spezielle Managementsysteme entwickelt, die ihnen die
Einhaltung dieser Verpflichtungen erleichtern sollen und Informationssysteme, operatio-
nelle Verfahren und SchulungsmalRnahmen umfassen. Die Unternehmen arbeiten ferner
mit Nichtregierungs- und zwischenstaatlichen Organisationen bei der Konzipierung von
Berichtsstandards zusammen, die ihnen erlauben sollen, die Offentlichkeit besser dariiber
zu informieren, welchen Einfluss ihre Aktivitaten im Bereich der nachhaltigen Entwick-
lung haben (z.B. im Rahmen der ,Global Reporting Initiative®).

16. In denOECD-Grundséatzen der Corporate Governamged die Entwicklung inter-

national anerkannter hoher Qualitatsstandards fur Veroffentlichung und Prifung von
Rechnungslegungs-, finanziellen und sonstigen offen zu legenden Daten befiirwortet,
weil sie zu einer besseren internationalen Vergleichbarkeit der Daten beitragen kénnen.
Von unabhéangigen Prifern durchgefuhrte Jahresabschlussprifungen dienen dazu, sich
von externer Seite ein objektives Urteil dariiber zu bilden, wie der Jahresabschluss erstellt
und aufbereitet wurde. Die Transparenz und Wirksamkeit der Offenlegung nicht finan-
zieller Informationen kénnen durch eine unabhéngige Prifung verbessert werden. Derzeit
wird an der Konzipierung verschiedener Verfahren fir eine unabhéangige Prifung nicht
finanzieller Daten gearbeitet.

17. Die Unternehmen werden dazu angehalten, den Zugang zu veroffentlichten Informa-
tionen einfach und kostenglnstig zu gestalten und zu diesem Zweck den Einsatz moderner
Informationstechnologien in Erwégung zu ziehen. Informationen, die inlandischen Nut-
zern zugéanglich gemacht werden, sollten auch fur die Gesamtheit der Nutzer zuganglich
sein. Die Unternehmen kdnnen spezielle Mal3hahmen zur Informationsverbreitung in sol-
chen Gemeinwesen ergreifen, die keinen Zugang zu gedruckten Medien haben (z.B. &rmere
Gemeinwesen, die von den Aktivitaten der Unternehmen unmittelbar betroffen sind).

18. Es wird davon ausgegangen, dass die Publizitatspflicht den Unternehmen keine
Ubermafige administrative oder finanzielle Belastung aufbirden darf. Von den Unter-
nehmen wird ferner auch nicht erwartet, dass sie Informationen veréffentlichen, die ihre
Wettbewerbsposition gefahrden kénnten, es sei denn, die betreffenden Informationen
sind fur Investitionsentscheidungen und zur Vermeidung einer Irrefiihrung der Investoren

unerlasslich. 47
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Erlauterungen zur Beschéftigung und zu den Beziehungen zwischen
den Sozialpartnern

19. Diesem Kapitel wurde ein einleitender Abschnitt mit einer Bezugnahme auf das
.geltende” Recht vorangestellt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass multinationale
Unternehmen bei der Austibung ihrer Tatigkeit auf dem Hoheitsgebiet bestimmter Lander
nationalen, subnationalen wie auchsupranationalen Rechtsvorschriften in Fragen der
Beschaftigung und der Beziehungen zwischen Sozialpartnern unterliegen kénnen. Die
Begriffe ,bestehende Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen” und ,Beschaftigungsprak-
tiken sind hinreichend allgemein gehalten, um unter Berlcksichtigung der jeweiligen
nationalen Besonderheiten unterschiedliche Auslegungen zu erlauben — z.B. im Hinblick
auf die verschiedenen Verhandlungsmdglichkeiten, tGber die die Arbeitnehmer nach den
nationalen Gesetzen und Bestimmungen verfiigen.

20. Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) ist zustandig fir die Ausarbeitung und
Anwendung internationaler Arbeitsstandards sowie fir die Férderung der grundlegenden
Arbeitsrechte, wie sie in der IAO-Erklarung von 1998 uber grundlegende Prinzipien und
Rechte bei der Arbeit offiziell anerkannt wurden. Als nicht rechtsverbindliches Instru-
ment sind dieLeitsatzebei der Forderung der Einhaltung dieser Standards und Grund-
satze durch multinationale Unternehmen von BedeutungL&tséatzespiegeln die ein-
schlagigen Bestimmungen der Erklarung von 1998 wie auch der Dreigliedrigen Grund-
satzerklarung der IAO von 1997 Uber multinationale Unternehmen und Sozialpolitik wider.
In dieser Erklarung wurden Grundsatze fir die Bereiche Beschéftigung, Ausbildung,
Arbeitsbedingungen und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern festgelegt, wahrend
sich die OECD-Leitsatze auf alle wesentlichen Aspekte des Unternehmensverhaltens
erstrecken. Die OECD-Leitsatze und die Dreigliedrige Erklarung der IAO beziehen sich
auf das von Unternehmen erwartete Verhalten; sie bilden nicht widerspruchliche, sondern
parallel zueinander bestehende Instrumente. Die IAO-Grundséatze kdnnen daher insofern
zum besseren Verstandnis degitsdtzevon Nutzen sein, als sie detaillierter sind. Die
Durchfihrungsverfahren beider Instrumente sind jedoch institutionell verschieden.

21. In Ziffer 1 dieses Kapitels wird auf alle vier in der IAO-Erklarung von 1998 ent-
haltenen grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit Bezug genommen, namlich
die Vereinigungs- und die Tarifvertragsfreiheit, die effektive Abschaffung der Kinder-
arbeit, die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit und die Nichtdiskriminierung in
Beruf und Beschéftigung. Diese Prinzipien und Rechte wurden in Form spezifischer
Rechte und Verpflichtungen in den grundlegenden IAO-Konventionen verankert.

22. In diesem Kapitel wird empfohlen, dass die multinationalen Unternehmen zur wirk-
samen Abschaffung der Kinderarbeit im Sinne der IAO-Erklarung von 1998 und der
IAO-Konvention 182 Uber die schlimmsten Formen der Kinderarbeit beitragen. Zwei
schon langer bestehende IAO-Instrumente im Hinblick auf Kinderarbeit sind die Kon-
vention 138 und die Empfehlung 146, die beide 1973 angenommen wurden und die sich
mit der Frage des Mindestalters flr die Austibung einer Erwerbstatigkeit befassen. Multi-
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nationale Unternehmen konnen Uber ihr Arbeitsmanagement, die Schaffung qualitativ
anspruchsvoller, gut bezahlter Arbeitspléatze sowie ihren Beitrag zum Wirtschaftswachs-
tum eine positive Rolle bei den Bemihungen spielen, die eigentlichen Ursachen der
Armut im Allgemeinen und der Kinderarbeit im Besonderen anzugehen. Es ist wichtig,
die den multinationalen Unternehmen zufallende Rolle im Hinblick auf ihren Beitrag zu
einer dauerhaften Losung des Problems der Kinderarbeit anzuerkennen und zu fordern.
Besondere Aufmerksamkeit gebiihrt hierbei der Anhebung des Bildungsniveaus der in
den Gastlandern lebenden Kinder.

23. In dem Kapitel wird ferner empfohlen, dass die Unternehmen zur Beseitigung aller
Formen von Zwangsarbeit beitragen, womit ein anderer Grundsatz der IAO-Erklarung
von 1998 aufgegriffen wird. Dieses Arbeithehmergrundrecht beruht auf den 1AO-Kon-
ventionen 29 von 1930 und 105 von 1957. Erstere fordert von den Regierungen, ,den
Ruckgriff auf alle Formen von Zwangsarbeit so rasch wie irgend méglich abzuschaffen®,
wahrend in der zweiten gefordert wird, ,jegliche Form von Zwangsarbeit abzuschaffen
bzw. nicht davon Gebrauch zu machen®, und zwar zu bestimmten spezifizierten Zwecken
(z.B. als politisches Druckmittel oder als arbeitsdisziplinarische MaRnahme) und ,wirk-
same MalRnahmen zu ihrer sofortigen und vollstandigen Abschaffung zu treffen*. Es
besteht zugleich Ubereinstimmung dariiber, dass die IAO das zustandige Gremium fiir
die Behandlung der schwierigen Frage der Geféngnisarbeit ist, namentlich, wenn Haft-
linge an Privatpersonen, Unternehmen oder Verbande ausgeliehen (oder diesen zur Ver-
figung gestellt) werden.

24. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung in Beschaftigung und Beruf soll fur die
Bedingungen und Modalitdten in Bereichen wie z.B. Einstellung, Entlassung, Entloh-
nung, Beférderung, Ausbildung und Ruhestand gelten. In Anlehnung an die in der IAO-
Konvention 111 von 1958 enthaltene Liste der unzuldssigen Diskriminierungsgriinde
wird jegliche Art von Unterscheidung, Ausschluss oder Bevorzugung aus einem dieser
Grunde als Verstol3 gegen die Konvention angesehen. Auf3erdem wird klargestellt, dass
die betreffende Liste nicht erschopfend ist. GemaR Ziffer 1d wird von den Unternehmen
erwartet, dass sie die Chancengleichheit von Frauen und Mannern férdern, wobei das
Schwergewicht auf gleichen Kriterien bei Auswahl, Arbeitsentgelten und Befdrderung
sowie auf der gleichen Anwendung dieser Kriterien liegt; ferner sollen die Unternehmen
Diskriminierungen oder Entlassungen auf Grund von Heirat, Schwangerschaft oder
Elternschaft verhindern.

25. Die Bezugnahme auf eine Arbeithehmerbeteiligung in Form von Konsultationen in
Ziffer 2 dieserl_eitsatzeful3t auf der IAO-Empfehlung 94 von 1952 beziiglich Konsulta-
tionen und Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeithehmern auf Unterneh-
mensebene. Sie entspricht dartber hinaus auch einer Bestimmung der Dreigliedrigen
Grundsatzerklarung der IAO von 1977 Uber multinationale Unternehmen und Sozialpoli-
tik. Derartige Konsultationsmechanismen drfen jedoch nicht als Ersatz fiir das Recht der
Arbeitnehmer auf die vertragliche Gestaltung von Beschaftigungsbedingungen und
-modalitaten angesehen werden. Ziffer 8 Ideitsatzeenthalt ebenfalls eine Empfehlung

Uber Konsultationsmechanismen in Bezug auf die Beschéaftigungsbedingungen. 49
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26. Gemal Ziffer 3 dieses Kapitels wird von den Unternehmen erwartet, dass sie ihren
Arbeitnehmern Informationen zur Verfugung stellen, die es diesen ermdglichen, sich ein
»den tatsédchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild* von der Lage des Unternehmens
zu machen. Diese Informationen beziehen sich auf die Struktur des Unternehmens, seine
wirtschaftliche und finanzielle Lage, Entwicklungsprognosen, Beschaftigungstrends und
voraussichtliche wichtige Veranderungen der Geschéaftstatigkeit, wobei legitimen Erfor-
dernissen des Geschéftsgeheimnisses Rechnung zu tragen ist. Dieser Hinweis auf das
Geschéaftsgeheimnis bedeutet, dass manche Informationen u.U. nicht oder nur unter ge-
wissen Sicherheitsvorkehrungen mitgeteilt zu werden brauchen.

27. Die in Ziffer 4 erwahnten Standards fur die Beschéaftigung und die Arbeitnehmer-/
Arbeitgeberbeziehungen erstrecken sich allgemeinem Verstandnis nach auch auf
Arbeitsentgelte und Arbeitszeitvereinbarungen. Die Bezugnahme auf den Arbeitsschutz
bedeutet, dass von den multinationalen Unternehmen die Einhaltung der glltigen Vor-
schriften und branchenspezifischen Normen erwartet wird, um das Risiko von Unféllen
und Berufskrankheiten, die durch eine berufliche Betétigung verursacht werden, damit
zusammenhangen oder im Rahmen eines Beschéftigungsverhéltnisses eintreten, auf ein
Minimum zu reduzieren. Dadurch sollen die Unternehmen dazu angehalten werden, auf
eine Verbesserung der Arbeitsschutzergebnisse in allen Bereichen ihrer Tatigkeit hinzu-
wirken, auch wenn dies auf Grund der geltenden Bestimmungen des Gastlands nicht aus-
driicklich gefordert sein mag. Ferner sollen die Unternehmen auch dazu veranlasst wer-
den, ihren Arbeitnehmern das Recht zuzuerkennen, sich aus einer Arbeitssituation, die
begriindeten Anlass zu der Vermutung gibt, dass sie eine unmittelbare und ernsthafte
Gefahr fur die Gesundheit oder Sicherheit darstellt, zuriickzuziehen. Die Gesundheits-
und Sicherheitsbelange werden angesichts ihrer Bedeutung und ihres komplementéren
Charakters fuir damit zusammenhangende Empfehlungen auch an anderer Stelte der
satzebehandelt, namentlich im Zusammenhang mit den Kapiteln Uber Verbraucherschutz
und Umwelt.

28. Durch die Empfehlung in Ziffer 5 sollen die multinationalen Unternehmen dazu
angehalten werden, einen angemessenen Anteil einheimischer Arbeitskréafte einschliel3-
lich Managementkraften einzustellen und diesen eine Ausbildung zuteil werden zu las-
sen. Die Formulierung dieses Absatzes uber das Ausbildungs- und Qualifikationsniveau
erganzt den Wortlaut von Ziffer 4 des Kapitels der Allgemeinen Grundsatze tber die
Forderung der Humankapitalentwicklung. Die Bezugnahme auf einheimische Arbeits-
kréfte erganzt Ziffer 3 des Kapitels der Allgemeinen Grundsétze Uber die Forderung des
lokalen Kapazitatsaufbaus.

29. Ziffer 6 enthalt die an die Unternehmen gerichtete Empfehlung, die Vertreter ihrer

Arbeitnehmer und die zustéandigen Behorden auf angemessene Art und Weise von Ver-
anderungen ihrer Geschaftstatigkeit in Kenntnis zu setzen, wenn diese mit erheblichen
Konsequenzen fur die Existenz ihrer Arbeitnehmer verbunden waren, wie insbesondere
SchlieBung eines Unternehmensteils mit Massenentlassungen. Wie in der Empfehlung
festgestellt wird, soll hierdurch Gelegenheit zu einer Zusammenarbeit mit dem Ziel gege-
ben werden, nachteilige Auswirkungen solcher Veranderungen soweit wie irgend durch-
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fuhrbar abzumildern. Es handelt sich hierbei um einen wichtigen Grundsatz, der sich in
dem kollektiven Arbeitsrecht und den Praktiken der Teilnehmerstaaten weitgehend wie-
derfindet, wenn auch die Losungsansétze nicht in allen Landern identisch sind. Ferner
wird darauf hingewiesen, dass es zweckmalfig ware, wenn die Unternehmensleitung sol-
che Informationen unter Berlcksichtigung der jeweiligen besonderen Umstdnde bekannt
geben kénnte, bevor die endgultige Entscheidung getroffen wird. In der Tat ist eine der-
artige Ankiindigung vor der endgtltigen Entscheidung in einer Reihe von Teilnehmer-
staaten Bestandteil der Gesetze und Praktiken im Bereich der Arbeitgeber-/Arbeit-
nehmerbeziehungen. Sie bildet jedoch nicht das einzige Mittel, mit dessen Hilfe eine
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Ziel zu Stande kommen kann, die Auswirkungen
derartiger Entscheidungen zu mildern. So sehen z.B. die gesetzlichen Bestimmungen und
Praktiken anderer Teilnehmerstaaten sonstige Mdglichkeiten vor, wie z.B. bestimmte
Fristen, innerhalb deren Konsultationen stattfinden missen, bevor die Entscheidungen
umgesetzt werden kénnen.

Erlauterungen zur Umwelt

30. Das Kapitel Uber die Umwelt spiegelt weitgehend @rendsatzeund Ziele wider,

wie sie in der Rio-Erklarung Gber Umwelt und Entwicklung, der Agenda 21 (im Rahmen
der Rio-Erklarung) und der Aarhus-Konvention tber den Zugang zu Informationen,
die Beteiligung der Offentlichkeit am Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Ge-
richten in Umweltangelegenheiten enthalten sind. Es tragt ferne&eedards Rech-

nung, die in Instrumenten wie dem ISO-Standard fir Umweltmanagementsysteme aufge-
stellt wurden.

31. Ein verantwortungsbewusstes Umweltmanagement stellt einen wichtigen Aspekt
der nachhaltigen Entwicklung dar und wird zunehmend sowohl als Verantwortung wie
auch alsChance der Unternehmen begriffen. Die multinationalen Unternehmen haben
hier in beiderlei Hinsicht eine Rolle zu spielen. Daher sollte die Leitung dieser Unter-
nehmen Umweltfragen im Rahmen ihrer Geschéftsstrategien gebihrende Aufmerksam-
keit schenken. Eine Steigerung der Ergebnisse im Umweltbereich setzt ein systemati-
sches Konzept sowie die Bereitschaft zu einer standigen Verbesserung des Systems vor-
aus. Ein Umweltmanagementsystem liefert den notwendigen unternehmensinternen
Rahmen fur die Einbeziehung von Umwelterwagungen in die Geschaftsstrategie und far
die Kontrolle der Auswirkungen der Tatigkeiten auf die Umwelt. Die Existenz eines sol-
chen Systems diirfte dazu beitragen, die Anteilseigner, die Beschéftigten und die Offent-
lichkeit davon zu Uberzeugen, dass sich das Unternehmen aktiv darum bemiht, die Um-
welt vor schadlichen Auswirkungen seiner Tatigkeit zu schitzen.

32. Zusatzlich zur Verbesserung der Umweltergebnisse kann die Einrichtung eines sol-

chen Umweltmanagementsystems den Unternehmen auch einen 6¢konomischen Nutzen
bringen, indem es die Betriebs- und Versicherungskosten senkt, einen sparsameren Ener-
gie- und Ressourceneinsatz erlaubt, den regulierungs- und haftungsbedingten Aufwand
reduziert, den Zugang zu Kapital erleichtert, einen héheren Zufriedenheitsgrad bei@l
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Kunden gewahrleistet und die Beziehungen zu Gemeinwesen und Offentlichkeit insge-
samt verbessert.

33. Im Kontext diesen_eitsatzesollte der Ausdruck ,verantwortungsbewusstes Um-
weltmanagement” im weitesten Sinne ausgelegt und dahingehend interpretiert werden,
dass darunter die unmittelbaren wie auch die mittelbaren langfristigen Auswirkungen der
Unternehmenstatigkeit sowie MalRnahmen nicht nur im Bereich des Umweltschutzes,
sondern auch des Ressourcenmanagements fallen.

34. In den meisten Unternehmen bedarf es zur Steuerung der verschiedenen Aktivitaten
eines internen Kontrollsystems. Die umweltrelevante Komponente eines solchen Systems
kénnte u.a. Elemente enthalten wie Zielvorgaben fir die Verbesserung der Umweltergeb-
nisse sowie eine regelmafige Beobachtung der Fortschritte in Richtung auf diese Ziele.

35. Informationen Uber die Tétigkeit des Unternehmens und deren potentielle Umwelt-
folgen tragen wesentlich zur Vertrauensbildung in der Offentlichkeit bei. Am wirksam-
sten ist dieses Instrument, wenn die Informationen auf transparente Weise bereitgestellt
und aktive Konsultationen mit den anderen Unternehmensbeteiligten geférdert werden,
wie Beschéftigten, Kunden, Zulieferern, Auftragnehmern, 6rtlichen Gebietskdrperschaf-
ten sowie der Offentlichkeit allgemein, um auf diese Weise ein dauerhaftes Klima des
Vertrauens und des Verstandnisses fur Umweltbelange von gemeinsamem Interesse zu
schaffen.

36. Im Rahmen der normalen Geschaftstatigkeit eines Unternehmens kann eine Vorab-
evaluierung der mit dessen Tatigkeit potentiell verbundenen Umweltfolgen durchgefihrt
werden. Die Unternehmen filhren haufig sachdienliche Umweltvertraglichkeitsprifungen
durch, selbst wenn sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind. Derartige Umweltvertrag-
lichkeitsprifungen kénnen eine breit fundierte und vorausschauende Untersuchung der
potentiellen Umweltfolgen umfassen, bei der die einschlagigen Effekte ermittelt und
Alternativen bzw. MaRhahmen mit dem Ziel vorgeschlagen werden, negative Effekte zu
vermeiden bzw. zu beheben. In degitsatzenwird ferner festgestellt, dass den multi-
nationalen Unternehmen auch in anderen Phasen des Produktlebenszyklus bestimmte
Verantwortlichkeiten obliegen.

37. In verschiedenen Instrumenten, die von den Teilnehmerstaaten angenommen wur-

den, vor allem im Grundsatz 15 der Rio-Erklarung Uber Umwelt und Entwicklung, wird
auf das Vorsorgeprinzip Bezug genommen. Keines dieser Instrumente wendet sich aus-
driicklich an Unternehmen, obwohl die Mitwirkung der Unternehmen bei allen implizit
vorausgesetzt wird.

38. Die grundlegende Pramisse dagitsatzelautet, dass die Unternehmen so frih wie
mdoglich proaktive Praventivmafl3nahmen treffen sollten, um z.B. gravierende bzw. nicht
wieder gutzumachende Umweltschaden auf Grund ihrer Tétigkeit zu verhindern. Indem
sich dieLeitsatzean die Unternehmen richten, unterscheiden sie sich von den bereits vor-
handenen Instrumenten. Sie gehen zwar von diesen Instrumenten aus, sind aber nicht

deren genaues Abbild.
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39. Die Leitsatzedienen nicht dem Zweck, vorhandene Instrumente neu zu interpretie-

ren oder neue Verpflichtungen bzw. Préazedenzfalle fir die Regierungen zu schaffen; sie
sind lediglich als Empfehlung fir die Umsetzung des Vorsorgeprinzips auf Unterneh-
mensebene gedacht. Es wird anerkannt, dass dieser Prozess erst in den Anfangen steckt
und deshalb ein gewisses Mafl? an Flexibilitat fir seine Anwendung je nach den Umstan-
den des Einzelfalls erforderlich ist. Ferner wird anerkannt, dass es Aufgabe der Regie-
rungen ist, diesbezuglich fur die entsprechenden Grundlagen zu sorgen und mit den Un-
ternehmensbeteiligten regelmalige Konsultationen Uber die am besten geeigneten
Lésungsansatze zu fuhren.

40. Die Leitsatzehalten die Unternehmen dazu an, in sdmtlichen Tatigkeitsbereichen
auf eine Verbesserung des Niveaus der Umweltergebnisse hinzuwirken, selbst wenn sie
auf Grund der bestehenden Praktiken des Gastlands nicht formal dazu verpflichtet sind.

41. So haben multinationale Unternehmen z.B. oft Zugang zu Technologien oder Be-
triebsverfahren, die — wenn sie angewendet wirden — zu einer Verbesserung der Umwelt-
ergebnisse insgesamt beitragen kdnnten. Multinationale Unternehmen gelten in ihren je-
weiligen Geschéaftsbereichen haufig als fihrend, so dass der davon potentiell ausgehende
.Demonstrationseffekt* auf andere Unternehmen nicht tGbersehen werden sollte. Indem
gewahrleistet wird, dass die verfugbaren Technologien auch der Umwelt in den Gast-
landern zugute kommen, werden zugleich die internationalen Investitionsaktivitaten
allgemein gefordert.

42. Den Unternehmen fallt eine wichtige Rolle bei der Schulung und Ausbildung ihrer
Arbeitnehmer in Umweltfragen zu. Sie werden dazu angehalten, dieser Verantwortung
auf maglichst breiter Basis nachzukommen, vor allem in Bereichen, die die menschliche
Gesundheit und Sicherheit unmittelbar betreffen.

Erlauterungen zur Bekdmpfung der Korruption

43. Bestechung und Korruption wirken sich nicht nur schadlich auf demokratische
Institutionen und eine gute Unternehmensfilhrung aus, sondern sie beeintrachtigen auch
die Anstrengungen zur Armutsbekampfung. So wird insbesondere durch die Umlenkung
von Mitteln mit Hilfe korrupter Praktiken das Streben der Blrger nach einer Steigerung
ihres wirtschaftlichen, sozialen und 6kologischen Wohlergehens untergraben. Bei der
Bekampfung dieser Praktiken fallt den Unternehmen eine wichtige Rolle zu.

44. Bei der Verbesserung des allgemeinen staatlichen Aktionsrahmens und der Sensi-
bilisierung der Unternehmen fr Korruption als Managementproblem wurden wesentliche
Fortschritte erzielt. Das auf OECD-Ebene geschlosémereinkommen (iber die Be-
kampfung der Bestechung auslandischer Amtstrager im internationalen Geschéftsverkehr
(das Ubereinkommenyurde von 34 Landern unterzeichnet und trat am 15. Februar 1999

in Kraft. DiesesUbereinkommersowie die iiberarbeitete Fassung Hempfehlung lber

die Bekampfung der Bestechung im internationalen Geschéftsver@i©97 und die
Empfehlung tber die steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern an ausland@
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Amtstragervon 1996 bilden die Hauptinstrumente fir die Antikorruptionsgruppe der
OECD, die das Ziel verfolgt, Bestechungszahlungen fiir Geschéftsinteressen zu unterbin-
den. Diese drei Instrumente sind auf die ,aktive* Bestechung gerichtet. Sie zielen darauf
ab, das Anbieten von Bestechungsgeldern an 6ffentliche Amtstrager zu verhindern, wobei
jedes Land fur die Aktivitaten seiner Unternehmen sowie alle Akte innerhalb seines Ho-
heitsgebiets zustandig istym eine wirksame und koharente Um- und Durchsetzung des
Ubereinkommens zu gewéhrleisten, wurde ein Uberwachungsmechanismus eingerichtet.

45. Was die passive Bestechung betrifft, so sind gute Regierungs- und Verwaltungs-
praktiken eine wichtige Voraussetzung dafir, dass die Unternehmen erst gar nicht zur
Zahlung von Bestechungsgeldern aufgefordert werden. Dartber hinaus sollten die Regie-
rungen Unternehmen, an die solche Forderungen gerichtet werden, ihre Unterstiitzung
zuteil werden lassen.

46. Ein anderes wichtiges Element stellt in dieser Hinsicht die von der Internationalen
Handelskammer kiirzlich vorgenommene Aktualisierung ihres Berichts tib@eldienp-

fung von Schmiergelderpressung und Bestechung im internationalen Geschaftsverkehr
dar. Dieser Bericht enthédlt Empfehlungen an staatliche Stellen und internationale Organi-
sationen zur Bekdmpfung der Korruption sowie einen diesbezliglichen Verhaltenskodex
fur Unternehmen.

47. Die Transparenz im 6ffentlichen wie auch im privaten Sektor ist von grundlegender
Bedeutung fir die Bekdmpfung der Korruption. Unternehmen, Nichtregierungsorgani-
sationen, Regierungen und internationale Organisationen arbeiten gemeinsam daran, die
Unterstiitzung der Offentlichkeit fuir Antikorruptionsmafinahmen zu gewinnen, die Trans-
parenz zu erhdhen und die allgemeine Bewusstseinsbildung in Sachen Korruption zu
starken. Die Einfihrung zweckmaRiger Corporate-Governance-Praktiken stellt ein weite-
res Element zur Férderung einer Kultur der Unternehmensethik dar.

Erlauterungen zu den Verbraucherinteressen

48. In den Leitsatzenwar erstmals 1984 kurz auf die ,Verbraucherinteressen” Bezug
genommen worden, um dem zunehmend internationalen Charakter der Verbraucher-
schutzpolitik sowie den Effekten Rechnung zu tragen, die die Expansion des internatio-
nalen Handels, die Produktverpackung, die Vermarktungs- und Absatzpraktiken sowie
die Produktsicherheit auf diese Politik haben kdénnen. Seitdem haben die Entwicklung des
elektronischen Geschéftsverkehrs und die zunehmende Globalisierung der Markte den
Aktionsradius der multinationalen Unternehmen wesentlich vergréRert und den Zugang
der Verbraucher zu den Gutern und Dienstleistungen dieser Unternehmen betrachtlich
erleichtert. Um der wachsenden Bedeutung konsumbezogener Fragen Rechnung zu
tragen, nehmen zahlreiche Unternehmen in ihren Managementsystemen und Verhaltens-
kodizes auf Verbraucherinteressen und Verbraucherschutz Bezug.
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49. Angesichts dieser Entwicklung und um einen Beitrag zur Verbesserung von Sicher-

heit und Gesundheit der Verbraucher zu leisten, wurde den Leitsdtzenim Rahmen der
neuerlichen Prifung ein Kapitel tGbéerbraucherinteressen hinzugeftigt. Die Formulie-

rung dieses Kapitels stitzt sich auf die Arbeiten des OECD-Ausschusses Verbraucher-
politik sowie auf eine Reihe von Elementen, wie sie in verschiedenen individuell oder auf
internationaler Ebene erarbeiteten Verhaltenskodizes fir Unternehmen (z.B. im Rahmen
der Internationalen Handelskammer), den UN-Richtlinien zum Verbraucherschutz sowie
den OECD-Leitséatzen fur Verbraucherschutz im Zusammenhang mit dem elektronischen
Geschaftsverkehr enthalten sind.

50. Die Geschaftspraktiken der Unternehmen unterliegen einer Vielfalt gesetzlicher
Verbraucherschutzbestimmungen. Der derzeit im Aufbau befindliche Regulierungsrah-
men soll sowohl die Verbraucherinteressen schiitzen als auch das Wirtschaftswachstum
fordern, wobei zunehmendes Gewicht auf die Anwendung von Selbstregulierungsmecha-
nismen gelegt wird. Wie schon erwéhnt, behandeln viele der auf nationaler und interna-
tionaler Ebene bestehenden Verhaltenskodizes fir Unternehmen bestimmte Aspekte des
Verbraucherschutzes und verstarken damit die Verpflichtung der Unternehmen, einen
Beitrag zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher sowie zur Starkung
des Verbrauchervertrauens in den Markt zu leisten. Um ein solches Vertrauensklima zu
schaffen, das die Verbraucherbeteiligung wie auch das Marktwachstum férdert, muss vor
allem sichergestellt werden, dass diese Praktiken den Verbrauchern einen wirksamen und
transparenten Schutz bieten.

51. Mit dem Hinweis auf alternative Streitschlichtungsmdoglichkeiten in Ziffer 3 soll
das Augenmerk auf Losungen gerichtet werden, die bei Streitféllen haufig einen ein-
facheren und bequemeren Weg darstellen dirften als die Einlegung von Rechtsmitteln,
die sich fur alle Beteiligten als kostspielig, komplex und langwierig erweisen kann.
Besonders wichtig ist, dass Beschwerden, wonach der Verbrauch oder die Verwendung
eines bestimmten Produkts mit gravierenden Gefahren oder Schaden fur die offentliche
Gesundheit verbunden ist, fair und rasch gelést werden, ohne dass dies fir den Verbrau-
cher mit einem unzumutbaren Kosten- oder Verwaltungsaufwand verbunden ist.

52. Was Ziffer 5 betrifft, so kdnnten die OECD-Leitlinien fir den Schutz des Person-
lichkeitsbereichs und den grenziberschreitenden Verkehr personenbezogener Daten den
Unternehmen als niitzliche Basis fur den Datenschutz dienen.

Erlauterungen zu Wissenschaft und Technologie

53. In einer wissenshasierten, globalisierten Wirtschaft, in der die nationalen Grenzen

selbst fUr kleine bzw. binnenmarktorientierte Unternehmen an Bedeutung verlieren, stellt
die Moglichkeit des Zugangs zu und der Nutzung von Technologie und Know-how ein
wesentliches Element zur Verbesserung der Unternehmensergebnisse dar. Ein solcher
Zugang ist auch fur die Nutzung der makrodkonomischen Effekte des technologischen
Fortschritts — namentlich Produktivitatssteigerung und Schaffung von ArbeitsplatzerEl
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im Kontext der nachhaltigen Entwicklung von wesentlicher Bedeutung. Die multinatio-

nalen Unternehmen sind die wichtigsten Trager des grenziberschreitenden Technologie-
transfers. Sie tragen zur Entwicklung der nationalen Innovationskapazitat des Gastlands
bei, indem sie neue Technologien generieren und verbreiten und sogar die Voraussetzun-
gen fur deren Anwendung durch inlandische Unternehmen und Institutionen schaffen.
Forschungs- und Entwicklungsaktivitdten multinationaler Unternehmen kdnnen, sofern
eine gute Verbindung zum nationalen Innovationssystem besteht, zum wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt der Gastlander beitragen. Umgekehrt wiederum erdffnen sich den
multinationalen Unternehmen durch die Entwicklung eines dynamischen Innovations-
systems im Gastland gréRere Absatzchancen.

54. Mit diesem Kapitel sollen also die multinationalen Unternehmen dazu angehalten
werden, im Rahmen des wirtschaftlich Machbaren und unter Beriicksichtigung von Wett-
bewerbs- und sonstigen Erwagungen die Ergebnisse ihrer Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitaten (FUE) in den Gastlandern zu verbreiten und damit zum Ausbau der Inno-
vationskapazitaten dieser Lander beizutragen. Die Forderung der Technologieverbreitung
kann unter diesem Gesichtspunkt auch die Kommerzialisierung von Produkten, die auf
der Basis der neuen Technologien hergestellt wurden, die Lizenzvergabe fir verfahrens-
technische Innovationen, die Einstellung und Ausbildung von wissenschaftlich-techni-
schem Personal sowie die Lancierung von FUE-Gemeinschaftsvorhaben umfassen. Beim
Verkauf von Technologien bzw. bei der Lizenzvergabe sollten die ausgehandelten
Bedingungen und Modalitédten nicht nur angemessen sein, sondern es ware daruber
hinaus auch moglicherweise winschenswert, dass die multinationalen Unternehmen
die langfristigen Entwicklungs-, Umwelt- und sonstigen Effekte der Technologien im
Ursprungs- wie im Gastland in Betracht ziehen. Die multinationalen Unternehmen kon-
nen im Rahmen ihrer Geschéftstatigkeit die Innovationskapazitat ihrer internationalen
Tochtergesellschaften und ihrer Subunternehmer entwickeln und starken. Dartber hinaus
kénnen sie die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der materiellen wie auch institutio-
nellen WuT-Infrastruktur in den jeweiligen Landern lenken. Multinationale Unternehmen
kénnen diesbezlglich einen nitzlichen Beitrag zur Formulierung eines der Entwicklung
dynamischer Innovationssysteme férderlichen Aktionsrahmens durch die Regierung des
jeweiligen Gastlands leisten.

Erlauterungen zum Wettbewerb

B55. Dieses Kapitel der Leitsatzedient dem Zweck, die Bedeutung der Wettbewerbs-

gesetze und -politiken fir die Gewéahrleistung gut funktionierender nationaler und inter-
nationaler Markte zu unterstreichen. Die Beachtung dieser Wettbewerbsbestimmungen
und -politiken seitens der nationalen und multinationalen Unternehmen ist wichtig. Dabei
ist sicherzustellen, dass alle Unternehmen lber Zahl, Geltungsbereich und Strenge der
wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen sowie tber den Grad der Zusammenarbeit zwi-
schen den Wettbewerbsbehdrden informiert sind. Der Begriff ,Wettbewerbsrecht"
bezieht sich sowohl auf gesetzliche ,Antitrust-* als auch ,Antimonopol“-Bestimmungen,
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die kollektive oder einseitige Aktionen untersagen, welche zum Ziel haben, @) Markt-
macht bzw. eine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen, b) Marktmacht bzw. eine
marktbeherrschende Stellung auf anderem Wege al's durch effiziente Leistungen zu erlan-
gen oder ¢) wettbewerbswidrige Vereinbarungen zu treffen.

56. Die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen und die Wettbewerbspolitiken verbie-

ten im Allgemeinen a) schadliche Kartelle; b) sonstige als wettbewerbswidrig geltende
Vereinbarungen; c) Praktiken, die zur Ausnutzung bzw. Ausweitung von Marktmacht
bzw. marktbeherrschenden Stellungen fihren, und d) wettbewerbswidrige Unterneh-
menszusammenschliisse und -Ubernahmen. Im Sinne der Empfehlung des Rats der OECD
von 1998 lber wirksame MalRnhahmen gegen schéadliche Kartelle — C(98)35/Final — stel-
len die unter a) erwadhnten wettbewerbswidrigen Vereinbarungen schadliche Kartelle
dar, jedoch tragt die Empfehlung den unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen
der einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung, namentlich in Bezug auf gesetzliche Aus-
nahmeregelungen bzw. Bestimmungen, die fir bestimmte Aktivitaten, die anderenfalls
verboten waren, Ausnahmen vorsehen bzw. solche Aktivititen genehmigebeiDie
satzebedeuten nicht, dass sich Unternehmen nicht auf solche Ausnahmevorschriften
berufen sollten. Die unter b) und ¢) genannten Kategorien sind allgemeinerer Art, weil

die Wettbewerbseffekte in diesen Bereichen weniger eindeutig sind und mithin nicht

die gleiche Ubereinstimmung dariiber herrscht, welche Praktiken als wettbewerbs-
feindlich anzusehen sind.

57. Zweck der Wetthewerbspolitik ist es, zum allgemeinen gesellschaftlichen Wohl-
ergehen und zum Wirtschaftswachstum beizutragen, indem Marktbedingungen geschaf-
fen und aufrechterhalten werden, bei denen Art, Qualitat und Preise der angebotenen
Guter und Dienstleistungen durch die Marktkréfte bestimmt werden, soweit nicht der
Gesetzgeber die Realisierung anderer Ziele fiir notwendig erachtet. Ein solches Wett-
bewerbsumfeld kommt nicht nur den Verbrauchern und der Wirtschaft eines Landes ins-
gesamt zugute, sondern zahlt sich auch fir jene Unternehmen aus, die der Verbraucher-
nachfrage auf effiziente Weise gerecht werden. Es liegt daher im Interesse der Unter-
nehmen, Informationen zu liefern und Stellungnahmen abzugeben, wenn die Regierungen
Gesetze und MalRnahmen in Erwagung ziehen, die ihre Effizienz oder die Wettbewerbs-
fahigkeit der Markte zu beeintrachtigen drohen.

58. Die Unternehmen sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass die Zahl der Lander,
die Wettbewerbsgesetze einfuhren, rasch wachst, und dass immer haufiger wettbewerbs-
widrige Aktivitdten im Ausland untersagt werden, wenn diese mit nachteiligen Folgen fir
die einheimischen Verbraucher verbunden sind. Zudem nimmt infolge der Expansion
grenziberschreitender Handels- und Investitionsaktivitaten die Wahrscheinlichkeit zu,
dass sich die in einem Land angewendeten wettbewerbsfeindlichen Praktiken auch nega-
tiv auf andere Lander auswirken. Folglich kann es immer haufiger geschehen, dass ein-
seitige oder konzertierte wettbewerbswidrige Praktiken, die dort, wo sie angewendet
werden, legal sind bzw. sein kénnen, in einem anderen Land illegal sind. Daher sollten
die Unternehmen nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem sie@
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sind, in Rechnung stellen, sondern auch die aller anderen Léander, in denen sich die Aus-
wirkungen ihrer Tatigkeit bemerkbar machen kénnen.

59. Die Unternehmen sollten sich schlieBlich der Tatsache bewusst sein, dass die Wett-
bewerbsbehtdrden bei der Untersuchung wettbewerbswidriger Praktiken und deren
Bekampfung immer enger zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang sei allgemein
verwiesen auf die Empfehlung des Rats der OECD uber die Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten im Hinblick auf wettbewerbswidrige, den internationalen Handel beeintrachti-
gende Praktiken — C(95)130/Final — sowie auf den Bericht des OECD-Ausschusses Wett-
bewerbsrecht und -politiEffizientere internationale Markte durch ,gutes Einverneh-
men“ bei der Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Bestimmun@exFFE/CLP(99)19.

Wenn die Wettbewerbsbehdrden verschiedener Lander ein und dieselben Praktiken
prifen, kann die Tatsache, dass die Unternehmen die Zusammenarbeit zwischen den
Behorden erleichtern, zu einer koharenten und sachgerechten Entscheidungsfindung
beitragen und gleichzeitig fir die Regierungen wie auch fur die Unternehmen Kosten-
einsparungen ermdglichen.

Erlauterungen zur Besteuerung

60. Ein staatsbirgerlich verantwortungsvolles Verhalten der Unternehmen im Steuer-
bereich bedeutet, dass die Unternehmen die Steuergesetze und -vorschriften aller Lander,
in denen sie téatig sind, beachten, mit den zustéandigen Behdrden zusammenarbeiten und
diesen bestimmte Informationen zur Verfigung stellen. Dieser Verpflichtung zur Mit-
teilung von Informationen sind jedoch gewisse Grenzen gesetzt. Insbesondere stellen die
Leitsétzeeinen Bezug zwischen den mitzuteilenden Informationen und deren Relevanz

fur die Umsetzung der geltenden Steuergesetze her. Damit wird der Notwendigkeit Rech-
nung getragen, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen der Belastung, die die Einhal-
tung der geltenden Steuergesetze fur die Unternehmen darstellt, und der Tatsache, dass
die Steuerbehdrden zur Umsetzung der steuerrechtlichen Bestimmungen auf die zeitige
Ubermittlung vollstandiger und exakter Informationen angewiesen sind.

61. Ein in einem gegebenen Land anséassiges Unternehmen, das Teil eines multinatio-
nalen Konzerns ist, hat u.U. weit reichende Geschaftsbeziehungen mit Mitgliedern dieses
Konzerns in anderen Landern. Derartige Beziehungen kénnen die Steuerverbindlichkei-
ten beider Parteien beeinflussen. Deshalb kénnen die Steuerbehérden auf Informationen
aus dem Ausland angewiesen sein, um diese Beziehungen evaluieren und die Steuer-
schuld des in ihrem Land ansassigen Teils des multinationalen Konzerns feststellen zu
kénnen. Auch hier beschrankt sich die Informationspflicht wiederum auf Angaben, die
fur die Evaluierung der Geschéftsbeziehungen im Hinblick auf die korrekte Feststellung
der Steuerschuld des betreffenden Unternehmens zweckdienlich sind. Die multinationa-
len Unternehmen sollten bei der Mitteilung solcher Informationen eine kooperative Hal-
tung einnehmen.

© OECD 2000



Die OECD-Leitsétze fur multinationale Unternehmen

62. Eine andere wichtige Frage im Zusammenhang mit dem staatsburgerlich verant-
wortungsvollen Verhalten der Unternehmen im Steuerbereich ist die der Verrechnungs-
preise. Die massive Zunahme des weltweiten Handels und der grenziiberschreitenden
Direktinvestitionen (sowie die bedeutende Rolle, die die multinationalen Unternehmen
dabei spielen) hat zur Folge, dass die Verrechnungspreise heute zumeist einen wichtigen
Bestimmungsfaktor fur die Steuerverbindlichkeiten der zu einem multinationalen Kon-
zern gehorenden Unternehmen bilden. Dabei wird eingeraumt, dass es sowohl fur die
multinationalen Unternehmen als auch fur die Steuerverwaltungen haufig schwierig
ist festzustellen, ob die Verrechnungspreise dem Prinzip des Fremdvergleichs gerecht
werden.

63. Der OECD-Ausschuss fir Steuerfragen bemuiht sich bei seinen Arbeiten laufend um
die Aufstellung von Empfehlungen, mit denen gewahrleistet werden soll, dass die Ver-
rechnungspreise dem Fremdvergleichsprinzip Rechnung tragen. Diese Arbeiten fiihrten
1995 zur Verodffentlichung der OECD-Verrechnungspreisgrundsatze fir multinationale
Unternehmen und Steuerverwaltungen (OECD-Verrechnungspreisrichtlinien), auf die
sich dann die Empfehlung des Rats der OECD uber die Festsetzung von Verrechnungs-
preisen zwischen verbundenen Unternehmen bezog (Mitglieder eines multinationalen
Konzerns fallen normalerweise unter die Definition der verbundenen Unternehmen).

64. Im Mittelpunkt der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien steht die Anwendung des
Fremdvergleichsprinzips bei der Evaluierung der Verrechnungspreise zwischen verbun-
denen Unternehmen. Die Richtlinien dienen dem Zweck, den Steuerverwaltungen
(sowohl der OECD-Mitglied- als auch -Nichtmitgliedstaaten) und den multinationalen
Unternehmen durch das Aufzeigen beiderseitig zufrieden stellender Losungen fur Ver-
rechnungspreisprobleme zu helfen und auf diese Weise Konflikte zwischen den einzelnen
Steuerverwaltungen wie auch zwischen diesen und den multinationalen Unternehmen auf
ein Minimum zu begrenzen und so kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Die
multinationalen Unternehmen werden dazu angehalten, die in den OECD-Verrechnungs-
preisrichtlinien, einschlieBlich ihrer Anderungen und Ergénzungen, dargelegten Prinzi-
pien zu befolgen, damit ihre Verrechnungspreise dem Grundsatz des Fremdvergleichs
entsprechen.

© OECD 2000






Erlauterungen zu den Umsetzungsverfahren

der OECD-Leitsatze fur multinationale Unternehmen

1. Mit dem Ratsbeschluss verpflichten sich die Teillnehmerstaaten, die Umsetzung der

in den Leitsatzenenthaltenen Empfehlungen zu férdern. Dem Ratsbeschluss beigefugt
sind verfahrenstechnische Anleitungen sowohl fur die nationalen Kontaktstellen als auch
fur den CIME.

2. Im Ratsbeschluss sind die wichtigsten Verantwortlichkeiten der Teilnehmerstaaten
fur die Leitsatzein Bezug auf die nationalen Kontaktstellen festgelegt, die wie folgt zu-
sammengefasst werden kénnen:

Einrichtung nationaler Kontaktstellen (unter gebihrender Beriicksichtigung der
dem Beschluss beigefligten verfahrenstechnischen Anleitungen) und Unterrich-
tung der interessierten Parteien tGber Institutionen und Verfahren im Zusammen-
hang mit derLeitsatzen

gegebenenfalls Zusammenarbeit der nationalen Kontaktstellen in den verschie-
denen Léndern;

jahrliche Treffen der nationalen Kontaktstellen und Berichterstattung an den
CIME.

3. Im Ratsbeschluss wird auch der Aufgabenbereich des CIME in Bezug digitdie
satzefestgelegt, der namentlich umfasst:

die Veranstaltung von Diskussionen Uber Fragen in Zusammenhang mit den
Leitsatzen;

die Auslegung der Leitsatze, soweit sich dies als notwendig erweist;

die Veranstaltung von Diskussionen Uber die Aktivitaten der nationalen Kon-
taktstellen;

die Berichterstattung an den Rat der OECD UbeL €itsatze

4. Der CIME ist im Rahmen der OECD fiir die Uberwachung der Anwendung der
Leitsatzezustandig. Diese Verantwortung erstreckt sich nicht nur auf elisétze son-

dern auf alle Elemente der Erklarung (die Instrumente der Inlanderbehandlung, der MalRk-
nahmen zur Férderung oder Abwehr internationaler Investitionen sowie der Vermeid@
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widersprichlicher Anforderungen). Gemaf der Erklarung sorgt der CIME dafir, dass
jedes dieser Elemente beachtet und richtig ausgelegt wird und dass alle Elemente ein-
ander erganzen und miteinander harmonieren.

5. Angesichts der wachsenden Bedeutung ldeitsatzefur Lander aufRerhalb des
OECD-Raums sieht der Beschluss Konsultationen mit Nichtteilnehmerstaaten (ber
Fragen vor, die unter dieeitsatzefalen. Diese Bestimmung erlaubt es dem CIME,
regelmaRige Treffen mit Gruppen von Landern zu veranstalten, die an solchen Fragen
interessiert sind, oder gegebenenfalls Kontakte mit einzelnen L&andern aufzunehmen. Bei
diesen Treffen bzw. Kontakten kdnnen auch Erfahrungen mit der Anwenduhgider
satzegenerell oder im Hinblick auf spezifische Falle zur Sprache kommen. Weitere
Orientierungshilfen fur die Beziehungen zwischen dem CIME und den nationalen Kon-
taktstellen auf der einen und Nichtteilnehmerstaaten auf der anderen Seite enthalten die
dem Beschluss beigefligten verfahrenstechnischen Anleitungen.

I.  Verfahrenstechnische Anleitungen fiir nationale Kontaktstellen

6. Den nationalen Kontaktstellen fallt eine wichtige Rolle dabei zul. eiisatzemehr

in den Blickpunkt des Interesses zu riicken und ihre Wirksamkeit zu erhohen. Wenn auch
die Unternehmen in erster Linie fUr die Einhaltung ldeitsatzebei ihrer laufenden Ge-
schéftstatigkeit verantwortlich sind, kénnen auch die Regierungen zur Wirksamkeit der
Umsetzungsverfahren beitragen. Sie sind Ubereingekommen, dass es zu diesem Zweck
besserer Anleitungen flur das Verhalten und die Aktivitdten der nationalen Kontaktstellen
bedarf, was jahrliche Tagungen und gewisse Aufsichtsfunktionen des CIME einschlief3t.

7. Viele der in den verfahrenstechnischen Anleitungen beschriebenen Funktionen sind
nicht neu, sondern tragen lediglich den im Laufe der Jahre gewonnenen Erfahrungen und
den in diesem Zeitraum formulierten Empfehlungen Rechnung (z.B. dem Prifungsbericht
1984 C/MIN(84)5(endgiiltige Fassung). Die Transparenz der Umsetzungsmechanismen
der Leitsatzewurde dadurch verbessert, dass die erwartete Funktionsweise dieser Mecha-

nismen ausdricklich beschrieben wurde. Séamtliche Funktionen sind jetzt in den verfah-
renstechnischen Anleitungen fir die nationalen Kontaktstellen in vier Punkten definiert:
institutionelle Vorkehrungen, Information und Férderung ldeitsatze Anwendung der
Leitsatzen besonderen Fallen sowie Berichterstattung.

8. Diesen vier Teilen wurde eine Einleitung vorangestellt, in der der eigentliche
Zweck der nationalen Kontaktstellen sowie die Schllsselkriterien des Konzepts der
Jfunktionellen Aquivalenz* dargelegt werden. Da die Regierungen iiber eine gewisse
Flexibilitat bei der Organisation ihrer nationalen Kontaktstellen verfligen, sollten letztere
den Kriterien der Sichtbarkeit, Zuganglichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht
gerecht werden. Die nationalen Kontaktstellen werden sich von diesen Kriterien leiten
lassen, die zugleich auch fur den CIME als Orientierungshilfen bei der Aufsicht Uber die
nationalen Kontaktstellen nitzlich sind.
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Schlusselkriterien fir die funktionelle Aquivalenz nationaler Kontaktstellen

Schtbarkeit. Entsprechend dem Ratsbeschluss kommen die Teillnehmerstaaten der
Leitsatze iiberein, nationale Kontaktstellen einzurichten und die Wirtschaft, die
Arbeitnehmerorganisationen und andere interessierte Parteien, darunter auch Nicht-
regierungsorganisationen, tber bestehende Verfahrensmoglichkeiten der Kontakt-
stellen zu unterrichten. Von den Regierungen wird erwartet, dass sie Informationen
Uber ihre nationalen Kontaktstellen veroéffentlichen und eine aktive Rolle bei der
Forderung det eitsatzespielen, z.B. durch die Organisation von Seminaren und
Tagungen. Derartige Veranstaltungen kénnen in Zusammenarbeit mit Unterneh-
men, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und anderen interessierten
Parteien organisiert werden, wobei jedoch nicht jedes Mal alle Gruppen vertreten
sein mussen.

Zuganglichkeit Damit die nationalen Kontaktstellen gut funktionieren, missen sie

leicht zugadnglich sein. Das bedeutet insbesondere, dass es fir die Wirtschaft, fur
Arbeitnehmerorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und die Offentlichkeit
problemlos maéglich sein muss, diese Stellen in Anspruch zu nehmen. Hierbei kon-
nen auch die Mittel der elektronischen Kommunikation hilfreich sein. Die natio-
nalen Kontaktstellen sollten auf effiziente und ziigige Weise alle berechtigten
Anfragen beantworten und auf spezifische Fragen der beteiligten Parteien eingehen.

Transparenz. Die Transparenz ist insofern ein wichtiges Kriterium, als sie fur die
Rechenschaftspflicht der nationalen Kontaktstellen von Bedeutung ist und zur Ver-
trauensbildung in der breiten Offentlichkeit beitragt. Daher werden die meisten
Aktivitaten der nationalen Kontaktstellen transparent sein. Wenn letztere jedoch
ihre Dienste bei der Umsetzung daxitsétzein besonderen Fallen anbieten, sollten
zwecks groRRerer Wirksamkeit Schritte zur Wahrung der Vertraulichkeit der Arbei-
ten eingeleitet werden. Auch in Bezug auf Verfahrensergebnisse sollte das Gebot
der Transparenz beachtet werden, sofern es im Interesse einer wirksamen Umset-
zung derLeitsatzenicht ratsamer erscheint, die Vertraulichkeit zu wahren.

RechenschaftspflichDie nationalen Kontaktstellen werden das Augenmerk der
Offentlichkeit auch dadurch verstarkt auf ihre Aktivitaten lenken, dass sie sich akti-
ver fur eine bessere Kenntnis dasitsatzewie auch der Mdéglichkeiten einsetzen,
Uber die sie bei der Lésung schwieriger Fragen zwischen den Unternehmen und der
Gesellschaft des Gastlands verfiigen. Auf nationaler Ebene kdénnte den Parlamenten
eine Rolle hierbei zufallen. Jahrliche Berichte und Jahrestagungen der nationalen
Kontaktstellen bieten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Férderung
empfehlenswerter UmsetzungsmafRnahmen. Der CIME wird ebenfalls Treffen orga-
nisieren, bei denen ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch stattfindet und die
Wirksamkeit der nationalen Kontaktstellen evaluiert werden kann.

&
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I nstitutionelle Vorkehrungen

9. Die nationalen Kontaktstellen sollten so strukturiert sein, dass sie in der Lage sind,

das breite Spektrum der unter die Leitsatzefalenden Fragen effizient zu behandeln. Es

sind verschiedene Organisationsformen mdglich (so kénnen die Kontaktstellen z.B. aus
Vertretern eines Ministeriums, einer interministeriellen Gruppe oder einer Gruppe beste-
hen, die Reprasentanten verschiedener Nichtregierungsorgane einbezieht). Die Leitung
der nationalen Kontaktstelle durch einen hohen Regierungsbeamten kénnte sich als niitz-
lich erweisen. Es sollte sichergestellt werden, dass der Leiter der betreffenden nationalen
Kontaktstelle das Vertrauen der Sozialpartner besitzt und die Kenntnieitkitzein

der Offentlichkeit fordert. Ungeachtet inrer Zusammensetzung sollten die Kontaktstellen
Beziehungen zu Vertretern der Wirtschaft, der Arbeitnehmerorganisationen und anderer
interessierter Parteien aufnehmen und unterhalten.

Information und Forderung der Leitsatze

10. Die Aufgaben der nationalen Kontaktstellen in Bezug auf Information und Forde-
rung der Leitsadtze sind von wesentlicher Bedeutung fir die Verbesserung des Profils
der Leitsatze Mit diesen Funktionen werden ferner auch die ,proaktiven* Aufgaben der
nationalen Kontaktstellen unterstrichen.

11. Von den nationalen Kontaktstellen wird erwartet, dass sie die Kenntnis und die
Verbreitung det eitsatzemit den geeigneten Mitteln, u.a. auch in den jeweiligen Landes-
sprachen, fordern. Im Hinblick hierauf kénnten Online-Informationen ein kostenginsti-
ges Mittel sein, obwohl festzuhalten ist, dass ein universeller Zugang zu diesen Informa-
tionskanalen nicht gewéabhrleistet werden kann. Die englischen und franzésischen Fassun-
gen der Texte werden bei der OECD erhdltlich sein, und es wird empfohlen, Querver-
weise zur Website der OECIritsatzeeinzurichten. Gegebenenfalls werden die natio-

nalen Kontaktstellen auch potentielle Investoren im In- und Ausland Ub&eiisgtze
informieren. Eine andere Bestimmung sieht vor, dass die nationalen Kontaktstellen bei

ihren Bemihungen um Foérderung deitsatzemit zahlreichen Organisationen und Per-

sonen zusammenarbeiten werden, darunter je nach Fall mit Vertretern der Wirtschaft,
Arbeitnehmerorganisationen, sonstigen Nichtregierungsorganisationen und der interes-

sierten Offentlichkeit.

12. Eine weitere grundlegende Aufgabe der nationalen Kontaktstellen besteht in der
Bearbeitung berechtigter Auskunftsersuchen, die vor allem von drei Gruppen gestellt wer-
den kdénnena) anderen nationalen Kontaktstellen (wie im Beschluss ausdricklich vorge-
sehen);b) der privaten Wirtschaft, Arbeitnehmerorganisationen, anderen Nichtregie-
rungsorganisationen sowie der Offentlichkeit; whdRegierungen von Nichtteilnehmer-
staaten.
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Anwendung der Leitsatze in besonderen Fallen

13. Von den nationalen Kontaktstellen wird erwartet, dass sie zur Losung von Proble-
men beitragen, die sich bei der Anwendung ldstsatzein besonderen Fallen ergeben.
Diese Fragen werden im Allgemeinen von der nationalen Kontaktstelle des Lands behan-
delt, in dem sie aufgetreten sind. In den Teilnehmerstaaten werden derartige Probleme
zunachst auf nationaler Ebene identifiziert und erdrtert und die Diskussionen werden so-
dann gegebenenfalls auf bilateraler Ebene fortgesetzt. Nachstehend werden den nationa-
len Kontaktstellen Orientierungshilfen fir das Vorgehen in solchen Situationen an die
Hand gegeben. Die nationale Kontaktstelle kann auch andere Schritte zur Férderung einer
wirksamen Anwendung démeitsatzeergreifen.

14. Im Rahmen einer ersten Evaluierung, bei der abzuwégen ist, ob die aufgeworfene
Frage eine eingehendere Prifung rechtfertigt, muss die nationale Kontaktstelle feststel-
len, ob die betreffende Frage in gutem Glauben vorgebracht wurde und ob sie fir die
Umsetzung det eitsatzerelevant ist. Dabel wird die nationale Kontaktstelle folgende
Elemente berticksichtigen:

« die Identitat der betreffenden Partei und deren Interesse an der fraglichen Ange-
legenheit;

» den materiellen Gehalt der Frage und der mitgelieferten Begriindung;
» die Relevanz der geltenden Gesetze und Verfahrensregeln;

» die Art und Weise, in der ahnliche Angelegenheiten auf nationaler oder interna-
tionaler Ebene behandelt werden bzw. wurden;

e die Prifung der Frage, ob die Untersuchung des betreffenden Problems den
Zielen der_eitsatzedienen und zu ihrer Wirksamkeit beitragen wirde.

15. Von der nationalen Kontaktstelle wird erwartet, dass sie der Partei bzw. den Partei-
en, die das Problem aufgeworfen haben, im Anschluss an diese erste Evaluierung eine
Antwort Ubermittelt. Gelangt die nationale Kontaktstelle zu dem Schluss, dass die Frage
keine eingehendere Priufung rechtfertigt, so wird sie diese Entscheidung entsprechend
begriinden.

16. Sofern die betreffenden Fragen eine eingehendere Prifung verdienen, wird die
nationale Kontaktstelle diese zusammen mit den beteiligten Parteien erértern und ihre
Vermittlungsdienste anbieten, um zu einer informellen Lésung dieser Fragen beizutragen.
Soweit erforderlich, werden die nationalen Kontaktstellen die in den Ziffern 2a-2d dar-
gelegten Verfahren anwenden. Sie konnen u.a. den Rat der zustdndigen Behdrden
und/oder den Rat von Vertretern der Wirtschaft, Arbeithehmerorganisationen bzw. ande-
rer nichtstaatlicher Organisationen sowie einschlagiger Experten einholen. Auch Kon-
sultationen mit nationalen Kontaktstellen anderer Lander oder die Einholung von Aus-
kiinften zu Fragen, die die Auslegung deitséatzebetreffen, kénnen zur Lésung der
Fragen beitragen. EI
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17. Die nationalen Kontaktstellen werden im Rahmen der von ihnen angebotenen Ver-
mittlerdienste, und sofern dies fur die zu Iésenden Fragen zweckdienlich ist, aul3er-
gerichtliche auf einvernehmliche Losungen abzielende Verfahren, wie z.B. Vermittlungs-
und Schlichtungsverfahren, vorschlagen und den Zugang zu solchen Verfahren erleich-
tern, um zur Lésung der anstehenden Probleme beizutragen. Gemal den vereinbarten
Praktiken fur Vermittlungs- oder Schlichtungsverfahren bedarf die Anwendung derartiger
Verfahren der Zustimmung der beteiligten Parteien.

18. Erzielen die beteiligten Parteien keine Einigung Uber die aufgeworfenen Fragen, so
wird die nationale Kontaktstelle eine Erklarung abgeben und gegebenenfalls Empfehlun-
gen zur Anwendung ddreitsatzeformulieren. Das Verfahren sieht eindeutig vor, dass

die nationale Kontaktstelle selbst dann eine Erklarung veroffentlicht, wenn ihrer Ansicht
nach keine spezifische Empfehlung erforderlich ist.

19. Was das Verhalten der nationalen Kontaktstellen gegeniiber der Offentlichkeit be-
trifft, so wird Transparenz als ein grundlegendes Prinzip betrachtet (vgl. Ziffer 8 Uber die
~Schlusselkriterien®). In Ziffer C-4 wird jedoch eingeraumt, dass es besondere Félle gibt,
in denen die Wahrung der Vertraulichkeit wichtig sein kann. Die nationalen Kontaktstel-
len werden zweckmaéaRige Schritte zum Schutz sensibler Unternehmensdaten ergreifen. Im
Interesse einer wirksamen Umsetzung deitsatzekann es sich ferner as notwendig
erweisen, bestimmte Informationen, zum Beispiel die Identitat der einzelnen Verfahrens-
beteiligten, vertraulich zu behandeln. Naturlich werden die von den beteiligten Parteien
vorgebrachten Fakten und Argumente in die Verfahrensunterlagen aufgenommen. Es ist
gleichwohl wichtig, dass zwischen Transparenz und Vertraulichkeit ein Gleichgewicht
hergestellt wird, um das Vertrauen in die fir Hestsatzegeltenden Verfahren zu festi-

gen und deren wirksame Anwendung zu férdern. Wenn mithin auch in Ziffer C-4 darge-
legt wird, dass die Arbeiten normalerweise vertraulich bleiben, werden doch die Ergeb-
nisse im Rahmen der Umsetzungsverfahren in besonderen Fallen der Offentlichkeit zu-
ganglich gemacht.

20. Wie in Ziffer 2 des Kapitels ,Begriffe und Grundséatze" erwahnt, werden die Unter-
nehmen dazu angehalten, dieitsétzelberall dort, wo sie ihre Geschéftstatigkeit aus-
Uben, unter Beriicksichtigung der besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Gastlands zu
beachten.

* FUr den Fall, dass in einem Nichtteilnehmerstaat Fragen im Zusammenhang mit
denlLeitsatzerauftreten, werden die nationalen Kontaktstellen MaBnahmen tref-
fen, um zu einem besseren Verstandnis der aufgeworfenen Fragen beizutragen.
Zwar wird es nicht immer mdglich sein, Zugang zu allen sachdienlichen Infor-
mationen zu erlangen oder alle beteiligten Parteien zusammenzubringen, doch
wird die nationale Kontaktstelle méglicherweise trotzdem in der Lage sein, ihre
Untersuchungen und sonstigen Aktivitdten zur Sachverhaltsfeststellung fortzu-
fihren. Beispielsweise konnte sie Kontakt mit der Leitung des Unternehmens im

© OECD 2000



Die OECD-Leitsétze fur multinationale Unternehmen

Ursprungsland sowie gegebenenfalls mit den zustdndigen amtlichen Stellen des
betreffenden Nichteilnehmerstaats aufnehmen.

« Bei Konflikten mit den Gesetzen, Regulierungen und Politiken des Gastlands
kann die wirksame Anwendung deeitséatzein besonderen Fallen schwieriger
sein, als wenn es sich um einen Teilnehmerstaat handelt. Wenritdiétze
auch, wie in den Erlauterungen zum Kapitel der ,Allgemeinen Grundsatze" dar-
gelegt, vielfach Uber nationale Gesetze hinausgehen, dirfen sie doch weder dazu
fihren noch bezwecken, ein Unternehmen mit widerspriichlichen Auflagen zu
belegen.

» Die beteiligten Parteien miissen von den Beschrankungen hinsichtlich der An-
wendung deLeitsatzen Nichtteilnehmerstaaten in Kenntnis gesetzt werden.

» Fragen der Anwendung der Leitsatzein Nichtteilnehmerstaaten kdnnen auch auf
den Jahrestagungen der nationalen Kontaktstellen besprochen werden, um einen
Erfahrungsschatz fur die Behandlung derartiger Probleme aufzubauen.

Berichterstattung

21. Die Berichterstattung bildet eine wichtige Aufgabe der nationalen Kontaktstellen;
sie wird dazu beitragen, eine gemeinsame Wissensbasis aufzubauen und Kompetenzen
bei der Durchfuhrung dereitsatzezu entwickeln. Bei ihrer Berichterstattung tber die An-
wendung det eitsatzein besonderen Féllen werden die nationalen Kontaktstellen den in
Ziffer C-4 dargelegten Transparenz- und Vertraulichkeitserwagungen Rechnung tragen.

1. Verfahrenstechnische Anleitungen fir den CIME

22. Die Verfahrenstechnischen Anleitungen zum Ratsbeschluss enthalten zusatzliche
Orientierungshilfen fir die Wahrnehmung der dem Ausschuss Ubertragenen Aufgaben,
wie z.B.

« effiziente und zigige Erledigung der dem Ausschuss obliegenden Aufgaben;

* Priufung der von den nationalen Kontaktstellen gestellten Ersuchen um Beistand
bei der Durchfihrung ihrer Aktivitaten;

* Meinungsaustausch tber die Aktivitdten der nationalen Kontaktstellen;
* Moglichkeiten, Stellungnahmen bei Experten einzuholen.

23. Der nicht rechtsverbindliche Charakter desitsatzeverbietet es dem Ausschuss,

als juristisches oder quasi-juristisches Organ zu fungieren. Auch durfen die Schlussfolge-
rungen und Erklarungen der nationalen Kontaktstellen (abgesehen von Auslegungen der
Leitsatzé nicht durch Vorlage der Angelegenheit an den CIME in Frage gestellt werden. il
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Die Bestimmung, der zufolge der CIME kein Urteil Uber das Verhalten einzelner Unter-
nehmen fallen soll, wurde im Beschluss selbst beibehalten.

24. Der CIME wird das von einer nationalen Kontaktstelle an ihn herangetragene Ersu-
chen um Beistand priifen, vor allem bei Zweifeln an der richtigen Auslegunigeider
séatzein besonderen Féllen. Diese Ziffer entspricht Ziffer C-2c der Verfahrenstechnischen
Anleitungen zum Ratsbeschluss Uber die nationalen Kontaktstellen, in der letztere dazu
aufgefordert werden, den CIME um Orientierungshilfen zu bitten, wenn sie Zweifel an
der Auslegung ddreitsatzeunter den jeweiligen besonderen Umstéanden haben.

25. Was die Erdrterung der Aktivitdten der nationalen Kontaktstellen betrifft, so wird
vom CIME nicht erwartet, dass er eine jahrliche Prifung der Aktivitaten jeder einzelnen
nationalen Kontaktstelle durchfiihrt; jedoch wird der CIME, soweit erforderlich, Empfeh-
lungen zur Verbesserung ihrer Funktionsweise, namentlich im Hinblick auf die wirksame
Anwendung deLeitsétze formulieren.

26. Desgleichen wird der CIME begrindete Beschwerden eines Teilnehmerstaats oder
eines beratenden Organs untersuchen, denen zufolge eine nationale Kontaktstelle ihre
verfahrenstechnischen Aufgaben im Zusammenhang mit der Anwendungitigitze

nicht erfullt bzw. sich bei der Behandlung besonderer Falle nicht an die hierfir vor-
gesehenen Verfahren halt. Dies erganzt die Bestimmungen der Verfahrenstechnischen
Anleitungen, die sich auf die Berichterstattung der nationalen Kontaktstellen beziehen.

27. Die Auslegung deteitsatzeauf multilateraler Ebene ist weiterhin eine Schlissel-
funktion des CIME. Sie soll gewahrleisten, dass die Auslegund.eitsitzenicht von

einem Land zum anderen variiert. Stellt ein Teilnehmerstaat oder ein beratendes Organ

einen begrindeten Antrag auf Prifung der Frage, ob die von einer nationalen Kontakt-
stelle erarbeitete Auslegung degitsatzemit der des CIME Ubereinstimmt, so werden
derartige Antrage ebenfalls geprift. Das mag nicht sehr oft notwendig sein, stellt aber
eine Mdglichkeit dar, eine koharente InterpretationlLagisatzezu gewahrleisten.

28. SchlieB3lich kann der Ausschuss es als wiinschenswert betrachten, Sachverstandige
hinzuzuziehen, um allgemeine Fragen (z.B. Kinderarbeit, Menschenrechte) oder spezifi-
sche Fragen zu behandeln und dartber Bericht zu erstatten, oder um die Wirksamkeit der
Verfahren zu verbessern. Zu diesem Zweck kénnte sich der CIME auf die in der OECD
vorhandenen fachlichen Kompetenzen, internationale Organisationen, die beratenden
Organe, Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und sonstige Sachverstandige
stiitzen. Es besteht Einvernehmen dariiber, dass dies nicht zur Konstituierung von Son-
dergruppen zur Lésung spezifischer Falle fuhren darf.
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Anmerkungen

1. Zum Stand 27. Juni 2000 handelte es sich bei den den Leitsatzen verpflichteten Regierungen
um alle OECD-Mitgliedstaaten sowie um Argentinien, Brasilien, Chile und die Slowakische
Republik. Die Européische Gemeinschaft wurde eingeladen, sich in Bezug auf Fragen, die in
ihren Zusténdigkeitsbereich fallen, dem Abschnitt Uber Inlanderbehandlung anzuschlie3en.

2. Der Wortlaut der allgemeinen Erwégungen und praktischen Verhaltensweisen in Bezug auf die
an multinationale Unternehmen gestellten widerspriichlichen Anforderungen ist verfiigbar auf
der OECD-Internetseite http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/conflict.htm.

3. Eine der Definitionen des Begriffs nachhaltige Entwicklung, die sich am stérksten durchgesetzt
hat, stammt aus dem Bericht der Weltkommission fur Umwelt und Entwicklung (Brundtland-
Kommission) von 1987: , ... Entwicklung, die die Bediirfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne
zu riskieren, dass kiinftige Generationen ihre eigenen Bedurfnisse nicht befriedigen kénnen”.

4. Im Sinne dieses Ubereinkommens ist ,Bestechung® definiert als ein Tatbestand, bei dem eine
Person ,, ... unmittelbar oder Uber Mittelspersonen einem auslandischen Amtstrager vorséatzlich,
um im internationalen Geschéaftsverkehr einen Auftrag oder einen sonstigen unbilligen Vorteil
zu erlangen oder zu behalten, einen ungerechtfertigten geldwerten oder sonstigen Vorteil fir
diesen Amtstréager oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewahrt, damit der Amtstrager
im Zusammenhang mit der Ausiibung von Dienstpflichten eine Handlung vornimmt oder
unterlasst. In den Erlauterungen zu dem Ubereinkommen (Ziffer 9) wird ferner préazisiert:
.Kleinere Zahlungen zur ,Erleichterung’ sind keine Zahlungen im Sinne von Absatz 1, die ge-
leistet werden, ,um einen Auftrag oder einen sonstigen unbilligen Vorteil zu erlangen oder zu
behalten’, und sie stellen mithin keinen Verstol3 im Sinn dieser Bestimmung dar. Derartige
Zahlungen, die in manchen Landern geleistet werden, um Amtstrager zu veranlassen, ihre Auf-
gaben wahrzunehmen, wie zum Beispiel Genehmigungen oder Erlaubnisse zu erteilen, sind in
dem betreffenden anderen Staat im allgemeinen rechtswidrig. Andere Staaten kdnnen und
sollen dieser schadlichen Erscheinung begegnen, indem sie zum Beispiel Programme zur guten
Regierungsfiihrung unterstitzen ...".

69 |

© OECD 2000



	Inhaltsverzeichnis
	Erklärung über int. Inv. und multinat. Unternehmen
	OECD-Leitsätze

